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ZUR DISKUSSION GESTELLT

Jens Boysen-Hogrefe

Kontinuität, Zeitenwende, Herausforderungen –  
die Haushaltspolitik der Ampel-Koalition

Jüngst hat Bundeskanzler Olaf Scholz eine Zeiten-
wende ausgerufen, vorrangig mit Blick auf die Außen-, 
Sicherheits- und Energiepolitik. Solche Kurswechsel 
oder neuen Schwerpunkte bilden sich zumeist auch 
im Haushalt ab. Und mit der Einrichtung eines Sonder-
vermögens für die Bundeswehr, das eine zusätzliche 
Kreditaufnahme erlaubt und sogar im Grundgesetz 
festgeschrieben werden soll, wirkt es diesmal bis hin 
zu den Grundsätzen der Haushaltspolitik. Doch ist das 
Vehikel Sondervermögen kein wirklich neues Instru-
ment dieser Koalition. So spielten Sondervermögen 
bereits im Koalitionsvertrag eine entscheidende Rolle 
und haben ihn vielleicht sogar erst ermöglicht – auch 
wenn dies ohne Änderung des Grundgesetzes erfolgte. 
Zunächst also einen Blick auf die Anfänge: 

AUSGABENPROJEKTE DEFINIEREN DIE KOALITION 
(SCHON WIEDER)

Koalitionsregierungen stehen im Verdacht, höhere 
Budgetdefizite zu verantworten als Regierungen, 
die nur von einer Partei gebildet werden (vgl. z.B.  
Ballassone und Giordano 2001). Nun sind Koalitionsre-
gierungen in Deutschland auf Bundesebene die Regel, 
und im internationalen Vergleich sind die öffentlichen 
Haushalte ganz ordentlich aufgestellt. Hinzukommt, 
dass sich in Deutschland einst eine Koalitionsregie-
rung auf die Aufnahme der Schuldenbremse in das 
Grundgesetz geeinigt hat. Doch scheint das Narrativ 
der Public-Choice-Literatur, wonach bei Koalitionen 

jede Partei etwas für die eigene Klientel herausho-
len muss, um Zustimmung zur Koalitionsregierung 
zu erreichen, und dies zu Lasten des 
Budgets gehen kann – gerade 
wenn die ursprünglichen Positi-
onen der Koalitionäre recht weit 
voneinander entfernt sind –, in 
den Koalitionsverhandlungen 
des Jahres 2021 seine Bestäti-
gung gefunden zu haben. Für die 
kommenden Jahre war bereits 
nach den Vereinbarungen des Koa-
litionsvertrags – auch ohne zusätz-
liche Ausgabenrisiken durch Pande-
mie und Krieg in der Ukraine – mit 
deutlich höheren Finanzierungs-
defiziten auf Seiten des Bundes 
zu rechnen, die über die in der Schuldenbremse fi-
xierten jährlichen strukturellen Nettokreditaufnahme 
von 0,35% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt hin-
ausgeht.1 Schließlich wurden gerade via Sonderver-
mögen entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten in 
Aussicht gestellt und diverse Politikfelder genannt, in 
die zusätzliche Ausgaben fließen sollen, vordringlich 

1 Hier ist der Unterschied zwischen dem Begriff der Nettokreditauf-
nahme in der Schuldenbremse und dem Finanzierungssaldo zu be-
denken. Während der Finanzierungssaldo Ausgaben und Einnahmen 
gegenüberstellt, erfasst die Nettokreditaufnahme die Veränderung 
von Kreditermächtigungen, die von den tatsächlichen in der entspre-
chenden Periode anfallenden Finanzierungsnotwendigkeiten deut-
lich abweichen können.

Bilanz der ersten 100 Tage  
der Ampel-Koalition: Ist der  
Neustart gelungen?
Am 8. Dezember 2021 übernahmen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP  
die Regierungsgeschäfte der Bundesrepublik Deutschland und versprachen einen  
»Neustart«. Wie sieht die Zwischenbilanz nach den ersten 100 Tagen der Ampel- 
Koalition aus? Statt einer Bekämpfung des Klimawandels, einer Verkehrswende,  
Rentenreform und sozialpolitischer Projekte erfordern die weiter andauernde  
Corona-Pandemie und vor allem der Ukraine-Krieg und die verhängten Sanktionen  
gegen Russland eine neue Prioritätensetzung und bestimmen die Politik. Wie schlägt 
sich die Ampel-Koalition bisher, und was ist von ihrem »Neustart« geblieben?
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Klimaschutz, Digitales und Wohnen. Auch dürften die 
angerissenen Reformen der sozialen Sicherung nicht 
zum Nulltarif zu bekommen sein. 

Allerdings blieb der Koalitionsvertrag in vielen 
Belangen relativ unkonkret, was in sehr scharfem 
Kontrast zum Koalitionsvertrag der Vorgängerregie-
rung steht. Dort waren Maßnahmen und Projekte sehr 
detailliert und genau quantifiziert festgehalten. Die 
Spielräume, wie sie sich damals zum Zeitpunkt der 
Koalitionsverhandlungen der Großen Koalition im 
Rahmen der Schuldenbremse darstellten, wurden 
komplett für die Lieblingsprojekte der beiden Par-
teien verplant. In den folgenden Jahren wurde dann 
recht akribisch versucht, alle Punkte des Vertrags 
abzuarbeiten. Dabei half, dass sich bis zum Beginn 
der Coronakrise die Finanzsituation in der Regel von 
Haushalt zu Haushalt besser darstellte als zuvor er-
wartet. Mit der Corona-Pandemie endete zwar die 
Phase der Aufwärtsrevisionen bei Steuereinnahmen 
und Co., die das Korsett der Schuldenbremse von 
Jahr zu Jahr weiteten, doch wurde mit dem Aussetzen 
der Schuldenbremse das Korsett vorläufig abgestreift, 
was dann auch dazu führte, dass Politikprojekte, viele 
davon unter dem Dach des »Zukunftspakets«, in die 
Planung kamen, die weder Gegenstand des Koaliti-
onsvertrags waren, noch direkt als Pandemiefolge 
verstanden werden konnten (Boysen-Hogrefe 2021). 
Eine Tendenz zu höheren Ausgaben brachte also be-
reits die Vorgängerkoalition auf den Weg, die aller-
dings, anders als die Ampel-Koalition, den Vorteil 
hatte, dies alles innerhalb des damals geltenden 
Regelwerks bewerkstelligen zu können. Dies stellte 
sich zum Zeitpunkt der Koalitionsverhandlungen der 
aktuellen Regierung anders da. Durch die Corona- 
Pandemie war der Bundeshaushalt in ein tiefes De-
fizit gerutscht, und der Ausblick auf die kommen-
den Jahre war und ist weiterhin recht unsicher. Eine 
schnelle Rückkehr zu den Regeln der Schuldenbremse 
war mit Blick auf zusätzliche Ausgabenprojekte und 
unter der Vorgabe, die Abgabenlast nicht weiter zu 
erhöhen, wenig attraktiv, da es Einschnitte in bereits 
bestehende Ausgaben größeren Umfangs bedeutet  
hätte.

BEDEUTENDE ABGABENREFORMEN  
NICHT IN SICHT

Dass die Steuerlast mehr oder weniger unverändert 
bleiben soll, ist, abgesehen von gewissen Entlastun-
gen z.B. durch verbesserte Abschreibungsmöglich-
keiten, die bedeutendste Festlegung mit Blick auf 
die Steuerpolitik. Zwar stehen durchaus Steuersen-
kungen an bzw. wurden auch bereits welche auf den 
Weg gebracht. Doch sind diese – wie die Anhebung 
des Grundfreibetrags oder die anstehende Reform 
der Rentenbesteuerung – eher eine Reaktion auf 
drängende Umstände, wie der scharfe Anstieg der 
Energiepreise und die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts, als ein grundlegendes steuer-

politisches Konzept. Meist handelt es sich um ein 
Vorziehen von Änderungen, die sich zu einem spä-
teren Zeitpunkt eh ereignet hätten. Selbst die bes-
seren Abschreibungsmöglichkeiten können im wei-
teren Sinne hierzu gezählt werden. Eine langfristige 
Entlastung ist dadurch nicht angelegt. Während bei 
den Steuern einiges nolens volens vorgezogen wird, 
werden drängende Fragen zur Finanzierung der So-
zialversicherungen auf die lange Bank geschoben. 
Die gegenwärtig blendende Finanzlage der Renten-
versicherung macht es möglich, das Thema zumin-
dest im Feld der Alterssicherung weitgehend aus 
der aktuellen Legislatur herauszuhalten. Sollte der 
Arbeitsmarkt mitspielen, dürfte es gelingen, einem 
drastischen Anstieg der Beitragssätze oder alterna-
tiv erheblich steigenden Bundeszuschüssen in die 
Sozialkassen zu entgehen. Der nachfolgenden Bun-
desregierung wird dies angesichts der absehbaren 
demografischen Entwicklung dann auf die Füße  
fallen.

SONDERVERMÖGEN DAS MITTEL DER WAHL

Zurück zur Frage der Sondervermögen: Der Koalitions-
vertrag hat in Reaktion auf die finanzpolitisch unüber-
sichtlichere Ausgangslage die Schuldenbremse selbst 
nicht zur Disposition gestellt – was angesichts der Aus-
sagen des Wahlprogramms der FDP auch nur schwer 
vermittelbar gewesen wäre. Es finden sich aber meh-
rere Wege im Koalitionsvertrag, wie die Vorgaben zur 
Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt des Bundes die 
Finanzierungsmöglichkeiten für staatliche Ausgaben 
während der laufenden Legislatur nicht im gleichen 
Maße einschränken. Wesentlich hierbei sind die Son-
dervermögen, die außerhalb des Kernhaushalts ange-
siedelt sind. Hier sind zwei »Typen« zu unterscheiden. 
Zum einen Sondervermögen, die selbständig Kredite 
aufnehmen können, und zum andere »unechte« Son-
dervermögen, zu denen auch das Sondervermögen 
für die Bundeswehr zählen wird, die ihre Mittel aus 
dem Kernhaushalt erhalten.

Der Schuldenaufnahme außerhalb des Bundes-
haushalts sind haushaltsrechtlich relativ enge Grenzen 
gesetzt, was Wirtschaftlichkeit bzw. Verwendungs-
zweck angeht. Im Infrastrukturbereich gibt es diverse 
Beispiele, so die öffentlich-privaten Partnerschaften. 
Letztlich können auch die Schulden der Deutschen 
Bahn, die zu 100% dem Bund gehört, hierunter ge-
zählt werden. Die neue Bundesregierung möchte nun 
dieses Instrument zusätzlich im Wohnungsbau einset-
zen, wozu die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
entsprechend ausgestaltet werden soll. Welche Wucht 
diese Maßnahme entwickeln wird, ist allerdings noch 
unklar. Der Bau neuer Wohnungen dürfte mehr durch 
Baukapazitäten und Planungszeiten restringiert sein 
als durch die Kreditfinanzierungsspielräume der öf-
fentlichen Hand.

Von größerer Bedeutung dürften die Sonderver-
mögen sein, die von einigen Beobachtern »unecht« 
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genannt werden.2 Diese Sondervermögen sind nichts 
neues. Sie haben aber mit der neuen Koalition neue 
Abrechnungsregeln im Rahmen der Schuldenbremse 
erhalten, und das ist im Zusammenspiel mit der Aus-
setzung der Schuldenbremse in den Corona-Jahren 
2020 und 2021 von entscheidender Bedeutung.3 Bis 
zum Jahr 2021 wurden die Finanzierungssalden der 
Sondervermögen in die Abrechnung der Schulden-
bremse einbezogen. Die Befüllung eines Sonderver-
mögens durch den Kernhaushalt war damals unter 
der Schuldenbremse neutral. Relevant waren nur die 
tatsächlichen Ausgaben der Sondervermögen. Die 
Befüllung von Sondervermögen seinerzeit war eher 
vergleichbar mit einer Verpflichtungsermächtigung 
und nicht mit einer zusätzlichen Kreditermächtigung 

Nun fallen die Sondervermögen aus der Abrech-
nung heraus, und die Befüllung durch den Kernhaus-
halt wird gezählt. Besonders pikant ist, dass dies auch 
rückwirkend gilt. Dadurch sind nun in der Haushalts-
abrechnung der Corona-Jahre 2020 und 2021 und da-
vor zusätzliche Nettokreditermächtigungen entstan-
den, die den aktuellen Rücklagen der Sondervermö-
gen entsprechen. Diese Rücklagen betragen 112 Mrd. 
Euro (Deutsche Bundesbank 2022). Sie werden die 
Schuldenbremse nicht mehr tangieren und stehen 
nun für den Ausgleich zusätzlicher Finanzierungs-
defizite in den kommenden Jahren zur Verfügung. 
Ebenso wird es sich mit den 100 Mrd. Euro aus dem 
Sondervermögen der Bundeswehr verhalten. Zusam-
men mit den im Kernhaushalt aus der Vor-Corona-Zeit 
bestehenden Rücklagen von gut 48 Mrd. Euro stehen 
dem Bund jenseits des jährlichen, strukturellen Netto-
kreditaufnahmelimits von 0,35% in Relation zum Brut-
toinlandsprodukt rund 260 Mrd. Euro für kreditfinan-
zierte Ausgaben zur Verfügung. Zwar gibt es durch 
die Sondervermögen eine thematische Festlegung, 
doch müssen die von der Koalition angestrebten zu-
sätzlichen Ausgaben in den Bereichen Klima, Digi-
talisierung, Aufbauhilfe nach der Flut im Jahr 2021 
und insbesondere Verteidigung eben nicht mehr im 
Kernhaushalt dargestellt werden.

FAZIT

Die Haushaltspolitik der Ampel-Koalition weist mehr 
Kontinuität zu derjenigen der Vorgängerregierung auf, 
als es die Diskussion um Sondervermögen anklingen 
lässt. Der Koalitionskitt waren erneut Ausgabenpro-
jekte, und die Lösung bereits jetzt absehbarer Schwie-
rigkeiten für den Haushalt – die Finanzierung der So-
zialversicherungen und nun auch die der langfristigen 
Verteidigungsausgaben, die in der Finanzplanung hin-
ter dem 2%-Ziel zurückbleiben – wird kommenden 

2 Die Bezeichnung »unecht« bezieht sich darauf, dass diese Sonder-
vermögen keine eigenständige Verschuldungskapazität haben.
3 Details zur Änderung der Abrechnungsmodalitäten sowie Zusam-
menhänge mit der Fiskalüberwachung auf europäischer Ebene fin-
den sich in Boysen-Hogrefe (2022). Die dort genannte Summe der 
Rücklagen in den Sondervermögen ist tatsächlich allerdings mit 
112 Mrd. Euro merklich höher. 

Regierungen überlassen. Natürlich sind die Umstände 
andere als bei der vergangenen Großen Koalition. Die 
Coronakrise hat die Finanzplanung durchgewirbelt, 
der Krieg in der Ukraine sorgt für neue Herausforde-
rungen, und der wirtschaftliche Ausblick ist schwierig. 
Daher nutzte die Ampel-Koalition gleich zum Einstieg 
die gesonderten Finanzierungsmöglichkeiten während 
der Coronakrise – und dies im klaren Gegensatz zur 
Vorgängerkoalition –, um mittelfristig Ausgabenpro-
jekte per Kredit zu finanzieren. Auch wenn der Umfang 
der möglichen Kredite nicht dergestalt ist, dass sie 
die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finan-
zen in Gefahr bringt, bringt die neue Ampel-Koalition 
doch eine deutlich expansivere Finanzpolitik als in 
den Planungsständen vor der Wahl vorgesehen auf 
den Weg. Zugleich bleiben die anstehenden Heraus-
forderungen des demografischen Wandels weitgehend 
unberücksichtigt. Zukünftige Verteilungskonflikte für 
die nächste Legislatur dürften somit bereits im jüngs-
ten Koalitionsvertrag angelegt sein. 

Dies bedeutet nicht, dass Sondervermögen nicht 
sinnvoll sein können.4 Wenn es um die Finanzierung 
plötzlich auftretender, dringender Mehrbedarfe geht, 
bieten sie in der jetzigen Ausgestaltung einen verläss-
lichen Rahmen, Projekte mittelfristig umzusetzen. Und 
solange das Abweichen von den eigentlichen Vorgaben 
der Schuldenbremse vorübergehend und begrenzt 
bleibt, dürften auch Stabilitätsrisiken begrenzt blei-
ben.5 Die schnelle Handlungsfähigkeit des Staates in 
akuten Krisen dürfte vielleicht sogar als stabilisierend 
wahrgenommen werden. Die Herangehensweise beim 
Sondervermögen für die Bundeswehr über die Einbin-
dung der Opposition und via Grundgesetzänderung ist 
dabei meines Erachtens deutlich klarer als die nach-
trägliche Änderung der Abrechnung der Schulden-
bremse plus der Ausnutzung der Corona- Situation. 
Das Signal, dass es hier um ein wirklich herausragen-
des Politikthema geht, das von einer großen Mehrheit 
getragen wird, hat ein ganz anderes Gewicht als die 
teilweise doch recht schwammigen Begründungsver-
suche, die Änderung der Abrechnung der Schulden-
bremse als logisch schlüssig und die Aufstockung der 
Sondervermögen als Bekämpfung von Corona-Folgen 
darzustellen. Waren die Themen Klima und Digita-
lisierung nicht wichtig genug, dass sie mit den Sta-
bilitätszielen der Schuldenbremse hätten politisch 
konkurrieren können? 

Dass der Schuldenbremse aktuell durchaus eine 
stabilitätspolitische Rolle zukommen dürfte, hat wie-
derum mit einem anderen Umstand zu tun. Im Zu-
sammenhang mit der Pandemie und dem Krieg in 
der Ukraine bzw. dessen Vorbereitung gibt es einen 
kräftigen Preisschub. Auch weil die Auslastung des 
4 Hierbei ist nicht per se das derzeitige Instrument Sondervermö-
gen gemeint, sondern das, was es ökonomisch bedeutet. In der alten 
Abrechnung der Schuldenbremse hätte dies durch allgemeine Rück-
lagen gepaart mit Verpflichtungsermächtigungen erreicht werden 
können.
5 So ist nach Cochrane (2020) weniger das laufende Defizit, sondern 
dessen langfristige Ausrichtung für die makroökonomische Stabilität 
entscheidend.
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Arbeitsmarkts und Bedeutung von Lieferengpässen 
in Deutschland höher sind als in anderen Teilen des 
Euroraums, ist die Gefahr einer sich verfestigenden 
Inflation hierzulande hoch. Da die EZB nicht gesondert 
auf die Lage in Deutschland schaut, ist es in erhöhtem 
Maße an der Finanzpolitik, die makroökonomische 
Stabilität nicht aus den Augen zu verlieren. Jenseits 
der Debatte um die Sondervermögen weiter an der 
Schuldenbremse festzuhalten, ist daher vielleicht 
keine schlechte Idee.
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Alexander Ludwig

Staatsfinanzen in Anbetracht der Mega-Trends Klimawandel 
und Bevölkerungsalterung

Von Beginn an sah sich die Koalitionsregierung mit 
einem riesigen Aufgabenberg konfrontiert. Insbe-
sondere muss sie die vernachlässigten Aufgaben der 
Infrastrukturinvestitionen in den Bereichen Digitali-
sierung, Klima und Verkehr bewältigen. Dies aufgrei-
fend ist der Koalitionsvertrag (2021) von Tatendrang 
geprägt. Nun haben die Ukraine-Krise und die Aggres-
sion durch den überfallartigen Krieg die Koalitionsre-
gierung kalt erwischt. 

UKRAINE-KRISE1

Nach anfänglichem Zögern sind die Maßnahmen 
der Bundesregierung, sich in europäischer Zusam-
menarbeit an den Sanktionen zu beteiligen und 
durch Waffenlieferungen direkt Hilfe bereitzustellen, 
die angemessene Antwort. Von einiger Seite (z.B.  
Bachmann 2022) werden durch ein umgehendes Em-
bargo der Gaslieferungen noch entschiedenere Sank-
tionen gefordert. Bachmann et al. (2022) taxieren den 
Verlust des deutschen Bruttoinlandsprodukts durch 
ein Ausfallen der Gaslieferungen auf maximal 3%. An-
dere (z.B. Fuest 2022; Hüther 2022) äußern sich dies-
bezüglich vorsichtiger und warnen in Anbetracht der 
wirtschaftlichen Verflechtung vor den ökonomischen 
und sozialen Folgen eines solchen Schrittes. 

Bei allem Leid, das das ukrainische Volk durch 
die russische Aggression erfährt, ist 

es unabdinglich, bedacht zu re-
agieren und zum jetzigen Zeit-
punkt kein Embargo der Gas-
lieferungen vorzunehmen. Ein 

solches könnte der deutschen 
und der gesamteuropäischen 

Wirtschaft und den Menschen 
weit mehr Schaden zufügen, als 

1   Die folgende Einschätzung erfolgt auf Ba-
sis des Informationsstands zum Zeitpunkt 
der Verfassung des Textes am 28. März 2022.

3% des Bruttoinlandsprodukts nahelegen bei gleich-
zeitig womöglich geringem Nutzen der Sanktion, da 
Sanktionen über das Einfrieren von Devisen ohnehin 
stärker greifen (Konrad und Thum 2022). Darüber hin-
aus könnten die politischen Implikationen und etwaige 
Überreaktionen der russischen Führung weitaus gravie-
rendere Folgen haben. Von daher betrachte ich den von 
Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck einge-
schlagenen Weg der herantastenden, aber entschiede-
nen Schritte, durch Alternativen wie Flüssiggas und  
Wasserstoff den Gas import aus Russland zu reduzieren, 
als richtig.2 Dabei wird gegenüber Russland verdeut-
licht, dass mit dem derzeitigen Regime eine wirtschaft-
liche Zusammenarbeit keine Zukunft hat. Glücklicher-
weise ist der Winter vorüber, so dass der Politik sechs 
Monate gegeben sind, um Energieabhängigkeit von 
Russland zu reduzieren. 

Andererseits halte ich eine Doppelstrategie für 
sinnvoll, zum einen durch die beschlossenen Sank-
tionen, zum anderen aber indem nach dem Vorbild 
eines Marshall-Plans eine wirtschaftliche Zusammen-
arbeit in der Zukunft bei Beendigung des Krieges unter 
einem neuen Regime in Aussicht gestellt wird. Nach 
einer solchen würde ein wirtschaftlicher Entwicklungs-
plan für die gesamte Region erarbeitet. Schließlich 
wird Russland auch nach einem hoffentlich baldigen 
Ende des Krieges unser europäischer Nachbar sein, 
und es gilt, langfristig unter einem anderen Regime 
die Zusammenarbeit zu suchen. 

Neben dieser Diskussion hat jüngst die von Fi-
nanzminister Lindner angestoßene Debatte um eine 
Reduktion der Benzinpreise einigen Raum eingenom-
men. Allerdings wurde schnell klar, dass eine Kompen-
sation darüber nicht der adäquate Weg sein kann, um 
gestiegenen Preisen zu begegnen, da Energiesteuern 

2 Der Argumentation von Ockenfels und Wambach (2022) folgend, 
kann es sinnvoll sein, die verbleibenden Lieferungen in Rubel zu be-
zahlen; allerdings hat sich die G 7 zum Zeitpunkt der Verfassung die-
ses Artikels dagegen entschieden.
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Mengensteuern sind und lediglich die Mehrwertsteuer 
prozentual erhoben wird. Eine Reduktion letzterer hat 
einen kleinen Effekt und würde sich auch schwierig mit 
europäischer Gesetzgebung vereinen. Maßnahmen der 
Kompensation der Haushalte und Firmen durch direkte 
Transferzahlungen sind daher sinnvoller und weniger 
regressiv in den Verteilungswirkungen (Fuest 2022). 

Aus humanitären Gründen ist ferner eine schnelle 
unbürokratische Aufnahme der Flüchtlinge und eine 
möglichst zielgerichtete Aufnahme in den Arbeitsmarkt 
unabdingbar. Während im Moment vorwiegend Frauen 
und Kinder nach Deutschland kommen, ist abzusehen, 
dass über kurz oder lang auch ein massiver Zuzug von 
jungen Männern im Erwerbsalter erfolgen wird, die ob 
der Zerstörungen ihrer Heimat womöglich auch einen 
längeren Aufenthalt anstreben. Aufgrund der Knapp-
heit des Faktors Arbeit, die durch den demografischen 
Wandel in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten 
entsteht, ist eine schnelle Eingliederung in den Arbeits-
markt neben der humanitären auch aus ökonomischer 
und fiskalischer Perspektive wünschenswert (siehe 
hierzu Busch et al. 2020). 

KLIMA UND VERKEHR: KEINE KLARE VISION

Die Verkehrspolitik der Bundesregierung zeichnet 
sich insbesondere durch eine starke Fokussierung auf 
E-Mobilität aus. So sollen laut des jüngsten Master-
plans des Verkehrsministeriums bis 2030 15 Millionen 
Elektroautos mit einer Infrastruktur von einer Million 
öffentlichen Ladepunkten versorgt werden (Tartler 
2022). Die Frage, wie der Strom für diese Infrastruktur 
bereitgestellt wird, liegt in der Hand des Wirtschafts-
ministeriums, das zusammen mit dem Umweltminis-
terium den jüngsten Vorschlag einer Laufzeitverlän-
gerung der Atomkraftwerke nach einiger Diskussion 
ablehnte, da Risiken und Ertrag nicht im Verhältnis 
stünden und das kurzfristige Problem im nächsten 
Winter so auch nicht lösbar ist. 

Damit setzt die Bundesregierung vorwiegend auf 
Windkraft und Solarenergie mit geringer Energieeffi-
zienz von etwa 35 bzw. 20%, die jedoch durch techni-
schen Fortschritt in gewissem Rahmen erhöht werden 
kann. Der deutsche Sonderweg eines Ausstiegs aus 
der Atomenergie ist bedauerlich. Zum einen wurden 
durch neuartige Reaktortypen in den letzten Jahren 
bahnbrechende technologische Fortschritte erzielt 
(Kramper 2019), und das Land hat herausragende tech-
nologische Expertise verloren. Zum anderen stellt die 
Atomenergie eine wichtige Brücke in der Transition 
hin zu Klimaneutralität durch erneuerbare Energie 
dar, ein ausgewogener Mix ist also nötig (Gollier 2021;  
Economist 2021). Eine weniger ideologisch geprägte 
Diskussion wäre hier zwecks langfristiger Energie-
sicherheit und Bewahrung der Biodiversität notwendig. 

Ein bedeutendes Thema im Bereich Umwelt und 
Verkehr betrifft das Baurecht und die Langsamkeit 
der Prozesse bei der Durchführung großer Infrastruk-
turmaßnahmen. Hierzu sollen laut Koalitionsvertrag 

Planungs- und Genehmigungsverfahren modernisiert 
und vermehrt auf das Instrumentarium der Legal-
planung gesetzt werden. In den ersten Monaten der 
Koalitionsarbeit ist nach meinem Kenntnisstand dies-
bezüglich noch keine Umsetzung erfolgt, was in Anbe-
tracht der Komplexität auch nicht überraschend ist. 

Trotz einiger positiver Ansätze im Bereich Klima, 
Umwelt und Verkehr vermisse ich eine klare Vision 
der Koalition für die Zukunft des Transports in eu-
ropäischer Zusammenarbeit. So hat die europäische 
Kommission jüngst 15 Millionen Euro in Entwicklungs-
projekte für Hyperloops auf europäischem Boden in-
vestiert (Hayes 2021). Diese Technologie könnte ein 
wichtiger Meilenstein bei der Erreichung der Pariser 
Klimaziele sein. Entsprechende Vorhaben finden sich 
nicht im Koalitionsvertrag. Wie kann man aber »mehr 
Fortschritt wagen«, wenn sich diese Absicht im Wesent-
lichen auf moderne Windmühlen bezieht, viele andere 
hochmoderne Technologien jedoch außen vor bleiben? 

STAATSFINANZEN

Zur Stützung der klimafreundlichen Transition stellt 
Finanzminister Lindner während der Legislaturperiode 
200 Mrd. Euro bereit, die dem staatlichen Sonderver-
mögen »Energie- und Klimafonds« zugeführt werden 
sollen, wobei laut Regierungsentwurf für den Bundes-
haushalt (2021) diese Zuführung im laufenden Jahr 
60 Mrd. Euro betragen wird. Darüber hinaus beabsich-
tigt die Bundesregierung, ein neues im Grundgesetzt 
zu verankerndes Sondervermögen »Bundeswehr« in 
Höhe von 100 Mrd. Euro einzuführen und Ausgaben 
für den Wehretat in Höhe von 2% des BIP zur Ver-
fügung zu stellen. Damit würde das Dasein als Tritt-
brettfahrer, das Deutschland seit den 1990er Jahren 
betreibt, aufgegeben, man würde den Aufgaben der 
internationalen Sicherheit gerecht und nicht weiter 
eine Friedensdividende beziehen. 

Diese Maßnahmen müssen durch eine grundsolide 
Haushaltspolitik flankiert werden. Der Regierungs-
entwurf für den Bundeshalt zeichnet die dafür not-
wendigen Linien ab, wobei darin die durch den Krieg 
in der Ukraine entstandenen Effekte nicht berück-
sichtigt sind. Er sieht für das Jahr 2022 eine Netto-
kreditaufnahme von rund 100 Mrd. Euro vor. Ferner 
ist geplant, ab dem Jahr 2023 wieder auf eine mit der 
Schuldenbremse konforme Nettokreditaufnahme zu 
kommen. Die geplante Staatsverschuldung soll trotz 
der neuen Aufgaben durch Ausgabenkürzungen auf 
anderer Seite von derzeit etwa 69% des BIP bis zum 
Jahr 2026 auf etwa 62% fallen. 

Solide Staatsfinanzen sind notwendig, um das 
Land in eine Position zu bringen, bei Krisen entspre-
chend reagieren zu können. Während in Anbetracht 
der Ukraine-Krise diese Schuldenprognose höchst-
wahrscheinlich zu optimistisch ist3, ist die Flankierung 

3 Auch die im Entwurf vorgenommene Prognose zur Steigerung des 
allgemeinen Preisniveaus um 3,3% ist zu optimistisch. Mehr als 5% 
halte ich für wahrscheinlich.
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der Ausgabenpolitik durch eine solide Haushaltspla-
nung sehr zu begrüßen. Über kurz oder lang wird die 
EZB geldpolitisch gegen die Preissteigerungen steu-
ern, sei es, weil sich die Steigerung der Energiepreise 
in allgemeinen Inflationserwartungen und in einer 
Preis-Lohn-Preis-Spirale niederschlagen, sei es, weil 
sie aus Gründen der Wechselkursstabilität auf eine 
restriktivere Geldpolitik der FED reagieren muss. Bei 
einer solchen ist fiskalischer Spielraum gefragt, um 
etwa auf Seiten der Gewerbesteuer die Kostenseite 
der Unternehmen abfedern zu können, damit das kri-
tische Szenario der Stagflation, auf das wir bei einer 
dauerhaften Krise zusteuern werden, möglichst sanft 
abgefedert werden kann.4 

ALTERSSICHERUNG

Im Haushalt sollen die Sonderzahlungen des Bundes 
an die Rentenversicherung im Jahr 2022 um 500 Mio. 
Euro aufgrund der stabilen finanziellen Situation der 
gesetzlichen Rentenversicherung gekürzt werden. 
Während dies zwar eine adäquate Maßnahme ist, 
wird, wie schon im gesamten Koalitionsvertrag der 
Ampel, das Thema der Alterssicherung viel zu stief-
mütterlich behandelt. Neben dem Klimawandel ist die 
Bevölkerungsalterung einer der Megatrends, der uns 
insbesondere in den nächsten beiden Jahrzehnten 
beschäftigen wird. Die damit verbundenen volkswirt-
schaftlichen Fragen wären viel leichter adressierbar, 
wenn rechtzeitig gehandelt würde. 

Statt solchen Handelns sieht der Koalitionsver-
trag jedoch vor, dass in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung Beitragssatz, Rentenniveau und Rentenein-
trittsalter konstant bleiben sollen. Diese Politik setzt 
die verfehlte Politik des ehemaligen Finanzministers 
Scholz nahtlos fort. Die Rechnung kann aber aufgrund 
des demografischen Wandels, der seine Dynamik in 
wenigen Jahren voll entfaltet, nicht aufgehen. 

Wie in Ludwig (2016) argumentiert, besteht in der 
Rentenversicherung bezüglich des Renteneintrittsal-
ters eigentlich ein Nachholbedarf, da wir ja bereits seit 
mehr als 20 Jahren von den Problemen sprechen, sich 
aber wenig getan hat. Menschen leben länger, weil sie 
gesünder sind. Deswegen ist es natürlich im Sinne ei-
ner Generationengerechtigkeit, die Lebensarbeitszeit 
an die Restlebenserwartung ab Alter 65 zu koppeln. 
Die Indexierung der Renten an die Löhne sowie der 
demografische Faktor in der deutschen Rentenformel 
stellen darüber hinaus sinnvolle Mechanismen dar, 
eine faire Lastenverteilung zwischen Generationen 
zu erreichen. 

Die Pläne der Ampel-Koalition greifen hingegen 
durch die sogenannten Haltelinien fehl, da so das 
Rentensystem einer größeren Steuerfinanzierung be-
darf. Schon jetzt sind die Subventionen erheblich, und 

4 Einen solchen Haushaltsspielraum sehe ich bei Deutschland 
durchaus, nicht aber in anderen europäischen Ländern wie Italien 
und Spanien. Von daher ist der Weg hin zu einer europäischen Fazili-
tät nach Beispiel des NGEU meines Erachtens alternativlos.

eine noch weitergehende Steuerfinanzierung wird die 
Transparenz des Systems aushöhlen und die Ineffizi-
enzen erhöhen. Die Beschlüsse der Ampel-Koalition 
sind damit gerade das Gegenteil einer ausgewogenen 
sozialdemokratischen Politik. Diese würde nämlich die 
Effizienz erhöhen und die gewonnenen Ressourcen 
zwischen den Generationen und innerhalb der Gene-
rationen gerecht verteilen.

Um den Finanzierungsproblemen der Renten-
versicherung zu begegnen, ist im Koalitionsvertrag 
angedacht, entstehende Vorsorgelücken durch die 
Anlage von 10 Mrd. Euro in einem staatlich organi-
sierten Fonds zu schließen.5 Da dieser Betrag, gege-
ben die Bedürfnisse des Rentensystems, viel zu klein 
ist6 und zugleich die Dynamik des demografischen 
Wandels zu früh einsetzt, als dass dieser Fonds im-
plementiert ist und eine Rendite tragen wird, ist er 
für die in diesem Jahrzehnt auf uns zukommenden 
Probleme nicht geeignet. 

Eine höhere Kapitaldeckung der Altersvorsorge 
kann durch die Stärkung der privaten und betriebli-
chen Vorsorgesysteme erreicht werden. Natürlich ist 
es darüber hinaus per se denkbar, dass der Staat zu 
günstigen Konditionen Kredite aufnimmt und dieses 
Kapital in eine Anlage mit höheren Kapitalrenditen 
investiert, also eine Leverage-Position eingeht. Eine 
stärkere Beteiligung am Kapitalmarkt könnte auch 
deshalb wünschenswert sein, weil Löhne und Kapi-
taleinkommen langfristig negativ korreliert sind, der 
Staat also darüber hinaus eine Hedging-Position ein-
nehmen könnte. Jedoch habe ich große Bedenken bei 
der Vorstellung, dass eine staatliche Institution die 
Altersvorsorgevermögen verwaltet, auch wenn dies 
in kleineren Ländern wie Norwegen und Schweden 
der Fall ist. Zum einen müsste ein solcher Fonds neu 
geschaffen und mit einer entsprechenden Governan-
ce-Struktur versehen werden, zum anderen müsste im 
Grundgesetz verankert werden, dass der Staat keinen 
Zugriff auf die dort liegenden Vermögen hat.7 

Warum aber sollte eine Institution neu geschaf-
fen werden, die zusätzlich gegen eine zeitlich inkon-
sistente Politik immunisiert werden muss, wenn wir 
über einen gut durchdrungenen kompetitiven Versi-
cherungsmarkt verfügen? Wenn eine Staatsbeteiligung 
gewünscht ist, könnte der Staat je Erwerbstätigen 
einen über Schulden finanzierten Betrag auszahlen, 
der dann seitens der Privathaushalte in eine private 
Kapitalanlage investiert werden muss. Ein Default-Pro-
dukt hierfür kann von einem Konsortium der deut-
schen Versicherungswirtschaft angeboten werden, 
und es wären alle Versicherungsunternehmen nach 
Marktanteil daran beteiligt. So wären die Risiken über 
Unternehmen diversifiziert. Sollte eine Person ein an-

5 Im Haushaltsentwurf ist von diesem vermeintlichen Fonds nicht 
einmal mehr die Rede, was unterstreicht, dass die Ampel-Koalition 
die volkswirtschaftlichen Probleme der Bevölkerungsalterung kom-
plett unterschätzt.
6 Das jährliche Budget der Rentenversicherung betrug im Jahr 2020 
etwa 330 Mrd. Euro (Rentenversicherungsbericht 2021).
7 Um zum Beispiel in schlechten Zeiten das Ersparte anzugreifen.
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deres Produkt wünschen, so wäre ein Umstieg leicht 
möglich; durch Auswahl auf einer Plattform, auf der 
entsprechende standardisierte Alternativen angeboten 
werden. Transaktionskosten eines solchen Systems 
wären sehr gering. 

Ein ähnliches Design ließe sich installieren, sollte 
man sich gegen Zuschüsse des Staates entscheiden. 
Eine Ablösung der Riester- und Rürup-Subventionen 
durch die Einführung eines Mandatoriums und eine 
entsprechende Ersparnisbildung in dem dargestellten 
Konstrukt würde zu niedrigen Transaktionskosten die 
Finanzierung der Rente stärken.

Schließlich kann der Gefahr, dass bei einer Rück-
kehr zur Rentenformel und der damit bedingten Ab-
senkung des durchschnittlichen Rentenniveaus am un-
teren Ende der Einkommensverteilung mehr Personen 
in Altersarmut rutschen, durch die Einführung einer 
steuerfinanzierten und nicht konditionierten Grund-
rente begegnet werden (siehe hierzu Geyer et al. 2021).

IST DER NEUSTART GELUNGEN? 

Diese Frage kann also nur mit einem »teils, teils« be-
antwortet werden. Der Schock des Ukraine-Kriegssitzt 
tief, die langfristigen Aufgaben auch in der Sozialpoli-
tik dürfen aber trotz allem nicht vernachlässigt wer-
den, und die Bewältigung dieser ist leider bereits im 
Koalitionsvertrag falsch angelegt.
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Jutta Schmitz-Kießler

100 Tage Ampel – ein sozialpolitischer Blick zurück  
und nach vorn

Nach 100 Tagen im Amt wird in Deutschland traditio-
nell eine erste Regierungsbilanz gezogen. In der 20. Le-
gislaturperiode fällt das besonders schwer. Schließlich 
ist die sogenannte Ampel seit ihrem Start nahezu be-
ständig im Krisenmodus. Die andauernde Corona-Pan-
demie und der Ukraine-Konflikt setzen Scholz und Co. 
mächtig unter Druck. Folgt man den Umfragedaten, so 
hat die Regierung davon aber auch profitiert: Während 
der Kanzler zu Beginn seiner Amtszeit auf den Rückhalt 
der Bevölkerung zählen konnte, gerieten die Zustim-
mungswerte kurz nach dem Jahreswechsel stark ins 
Schwanken. Eine einseitige Corona- Maßnahmenpolitik, 
das schwammige Gerangel um eine Impflicht und der 
fehlende Dialog auch mit anders Denkenden ließen 
Scholz Führungsstärke immer schlechter aussehen. 
Das änderte sich schlagartig, als der Kanzler kurz nach 
dem russischen Einmarsch in die Ukraine die Haltung 

der Regierung erklärte (Scholz 2022, Erklärung vom 
27. Februar 2022). Danach stiegen seine Beliebtheits-
werte wieder deutlich an (vgl. Institut für Demosko-
pie Allensbach 2022, S. 4). Auch den Stimmungstest 
im Saarland hat zumindest die SPD bestanden. Nach 
22 Jahren zieht erstmals wieder eine Ministerpräsiden-
tin der Sozialdemokraten in die saarländische Staats-
kanzlei ein und wird dort allein regieren.

REFORMEN IN DER PIPELINE: MINDESTLOHN, 
MINI- UND MIDIJOBS UND RENTENANPASSUNG

Ist vor diesem Hintergrund auch in der Sozialpolitik 
mit starken sozialen oder sozialdemokratischen Ak-
zenten zu rechnen? Eher nicht. Dabei sah der Start 
nach 100 Tagen sozialpolitisch zunächst durchaus 
hemdsärmelig aus. Mit dem seit Ende Februar vorlie-
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genden Gesetzentwurf zu Mindestlohn und Minijobs 
sind gleich mehrere Wahlkampfprojekte zügig ange-

schoben worden. 

Erhöhungen des Mindestlohns

So soll der Mindestlohn ab Ok-
tober 2022 ganz ohne Votum 

der Mindestlohnkommission auf 
12 Euro pro Stunde steigen. Davon 
profitieren nach den Berechnun-
gen des Bundesarbeitsministeri-
ums nicht nur etwa 6,2 Millionen 
Beschäftigte, sondern es werden 
auch Mehreinnahmen in der So-
zialversicherung generiert und 

Ausgaben der Sozialkassen vermieden (vgl. Bundes-
regierung 2022, S. 17). Statistische Analysen zeigen, 
dass diese Erwartungen durchaus realistisch sind. Die 
häufig als Maßstab für existenzsichernde Löhne ver-
wendeten Schwellenwerte des Kaufkraftstandards 
oder der in der europäischen Diskussion in der Regel 
eingesetzte Kaitz-Index werden deutlich steigen und 
Deutschland auch im internationalen Mindestlohn-
ranking sehr viel besser als bisher platzieren (vgl. 
Lübker und Schulten 2022). Auch wenn ein Teil die-
ser Verbesserungen durch die bereits im Jahr 2021 
von Mindestlohnkommission beschlossenen und zum 
1. Juli in Kraft tretenden Lohnerhöhung auf 10,45 Euro 
hervorgerufen wird (Bossler 2022, S. 5), wird das im 
Koalitionsvertrag formulierte Ziel armutsfester Löhne 
damit angepackt. Zu den Profiteuren werden vor al-
lem nicht tarifgebundene Beschäftigte und Frauen 
zählen. Beide Personengruppen machen derzeit einen 
Großteil im untersten Lohnsegment aus (vgl. Pusch 
2021; Kalina und Weinkopf 2021). 

Reform der Mini- und Midijobs

Frauen sind auch von den Änderungen der gering-
fügigen Beschäftigungsverhältnisse in besonderer 
Weise betroffen. Denn etwa 60% der ausschließlich 
geringfügig Beschäftigten sind weiblich (vgl. Sozial-
politik-aktuell.de 2022a). Für sie soll, ebenfalls ab Ok-
tober 2022, eine Geringfügigkeitsgrenze von 520 Euro 
(statt bisher 450 Euro) pro Monat gelten. In Zukunft 
soll der Minijob-Schwellwert dynamisiert und in ei-
nem Maßstab von zehn Wochenarbeitsstunden zu 
Mindestlohnbedingungen angepasst werden. Auch 
die Sozialabgaben und Steuern im sogenannten Über-
gangsbereich sollen (vorher 450–1 300 Euro, zukünftig 
520–1 600 Euro) neu reguliert werden. Die pauschalen 
Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber schmil-
zen im Übergangsbereich langsam – und nicht wie 
bisher abrupt – ab, so dass, zumindest vor Steuern 
ein höherer Bruttomonatslohn auch zu einem höheren 
Nettoentgelt führt. Nach Steuern sollen die Neurege-
lungen dazu führen, dass der Einkommensrückgang je 
nach Lohnsteuerklasse etwas geglättet wird. Dennoch 

kommt es – insbesondere in der für geringverdienen-
den Ehefrauen typischen Lohnsteuerklassenkombi-
nation V/III weiterhin zu deutlichen Einbußen (vgl.  
Sozialpolitik-aktuell.de 2022b).  Um das zu vermeiden, 
müsste die tückische Lohnsteuerklasse V grundsätz-
lich abgeschafft werden. 

Diese von allen Seiten durchaus begrüßenswer-
ten Effekte lösen allerdings nicht die grundlegenden 
Probleme geringfügiger Beschäftigung. Das in em-
pirischen Studien immer wieder belegte systema-
tische Nichteinhalten arbeitsrechtlicher Standards 
(Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubregelun-
gen, Kündigungsschutz etc.), fehlende eigenständige 
Existenz- und soziale Sicherung sowie die gerade 
durch Corona wieder offen gelegte Krisenanfälligkeit 
der Beschäftigungsform mögen an dieser Stelle als 
Stichworte reichen, um das nach wie vor ungelöste 
Problempotenzial der Minijobs zu umreißen. Viel wäre 
damit gewonnen, wenn die gerade angestoßenen Neu-
reglungen auch dazu führen würden, dass das eh be-
reits geltende Arbeitsrecht auch in der Praxis konse-
quent umgesetzt wird. Die im Gesetzentwurf formu-
lierte maximale Wochenarbeitszeit von zehn Stunden 
müsste dementsprechend konsequent eingehalten 
und beständig kontrolliert bzw. sanktioniert werden. 
Nur so sind von der Neuregelung positive Impulse zu 
erwarten. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob bzw. in-
wiefern die Anreize, die (Frauen-)Erwerbstätigkeit auf 
die genannten zehn Stunden zu begrenzen, durch die 
Überarbeitung der Abgabenbelastung im Übergangs-
bereich an Kraft verlieren werden. 

Anpassung bei der Altersvorsorge

Das dritte sozialpolitische Reformprojekt der ersten 
100 Koalitionstage stellt der Ende März vorgelegte 
Entwurf des Rentenanpassungs- und Erwerbsminde-
rungsrenten-Bestandverbesserungsgesetz dar. Darin 
wird nicht nur die Rentenanpassung 2022 geregelt, 
sondern auch der sogenannte Nachholfaktor wieder-
eingesetzt. Er sorgt dafür, dass die aufgrund der No-
minalwertgarantie der Rente nicht realisierte Anpas-
sungsdämpfungen in den Jahren einer eigentlich stei-
genden Rentenanpassung nachgeholt werden können. 
In der Folge bleiben die Renten auf dem Papier zwar 
gleich hoch oder steigen sogar, werden tatsächlich 
aber von der aus der Lohnentwicklung abgeleiteten 
Steigerung abgekoppelt und nicht in dem zu diesem 
Zeitpunkt durch die Rentenberechnung vorgesehenen 
Maße erhöht. Faktisch kommt zu einer geminderten 
Erhöhung, auch wenn diese – wie in diesem Jahr zu 
erwarten – durch das deutliche Anpassungsplus in 
der gesetzlichen Rente auf den ersten Blick nicht un-
mittelbar sichtbar sein wird. Darüber hinaus sieht der 
Gesetzentwurf vor, die eigentlich für die Jahre 2022 
bis 2025 im Rahmen des RV-Leistungsverbesserungs- 
und Stabilisierungsgesetz beschlossenen Sonderzah-
lungen des Bundes an die gesetzliche Rentenversiche-
rung (0,5 Mrd. Euro jährlich) ersatzlos zu streichen. Für 
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Empfänger*innen von Erwerbsminderungs- oder Hin-
terbliebenenrenten hingegen, die zwischen 2001 und 
2018 neu in die jeweilige Rentenart zugegangen sind, 
sind Leistungsverbesserungen vorgesehen. Durch ei-
nen Zuschlag zu den persönlichen Entgeltpunkten soll 
– ähnlich wie in der letzten Legislaturperiode bei der 
der Mütterrente – das durch vorangegangene Refor-
men entstandene Leistungsgefälle zwischen neu zu-
gegangenen und Bestandsrenten geschlossen werden. 

Insgesamt gesehen fällt die Rentenbilanz nach 
100 Tagen dennoch eher ernüchternd aus. Eine Rich-
tungsentscheidung über ein Mindestrentenniveau ist 
zwar im Koalitionsvertrag festgehalten (48%), aber 
gesetzgeberisch bislang nicht weiter diskutiert oder 
gar auf den Weg gebracht. Aber die Zeit drängt. Denn 
nach geltendem Recht ist nach 2025 lediglich ein Min-
destwert des gesetzlichen Rentenniveaus von 43% 
vorgesehen. Die sogenannte Niveausicherungsklau-
sel gilt bis zum Jahr 2030. Für die Zeit danach ist die 
Abflachung des Rentenniveaus nicht weiter begrenzt. 
Ohne eine Grundrenten-Aufstockung führt das unwei-
gerlich dazu, dass immer mehr Rentner*innen mit der 
gesetzlichen Rente nicht einmal mehr das Bedarfs-
niveau der Grundsicherung erreichen werden. Trotz 
jahrelanger Beitragszahlung haben diese Personen im 
Alter ein Einkommen, das auf oder gar unterhalb der 
vorleistungsunabhängigen Grundsicherung liegt. Die 
Versorgungs-, Akzeptanz- und Legitimationsprobleme 
der gesetzlichen Rente liegen auf der Hand. 

Aber auch weitere wichtige Rentenprojekte wie 
die grundsätzliche Rentenversicherungspflicht aller 
Selbständigen liegt nach wie vor auf Eis. Dieses ei-
gentlich drängende Projekt war von der großen Koa-
lition bereits vorgesehen und dann aber doch wieder 
verschoben worden, um die von der Corona- Pandemie 
besonders gebeutelten Selbständigen nicht auch noch 
mit einer Rentenvorsorgepflicht zu belasten. Diese soll 
– so wird gemunkelt – erst nach dem Abklingen der 
starken Corona-Wellen eingeführt werden. Dabei hat 
gerade die Corona-Zeit dazu geführt, dass viele Selb-
ständige ihre bislang angesparten Altersvorsorgever-
mögen aufgelöst haben. Die Dringlichkeit, gerade für 
Selbständige zuverlässige Alterssicherungslösungen zu 
finden, ist daher mit der Pandemie noch angestiegen. 

KRISENBEDINGTER SOZIALPOLITISCHER 
STILLSTAND?

Gleichzeitig hat der Kriegsausbruch zu einer krassen 
Kehrtwende in der Regierungspolitik geführt. Die im 
Koalitionsvertrag vorgesehenen, auch langfristig ge-
dachten Projekte werden zunehmend zugunsten von 
kurzfristigen Reaktionen auf die täglich deutlicher 
werdenden Krisenfolgen ersetzt. So hat der Kanzler 
der Bundeswehr spontan ein 100-Mrd.-Euro-Aufrüs-
tungsprogramm in Aussicht gestellt. Bezahlt werden 
soll diese Summe nicht mit regulären Haushaltsmit-
teln, sondern durch ein mit zusätzlichen Krediten fi-
nanziertes Sondervermögen. 

Darüber hinaus hat die Ampel-Koalition Ende 
März Einmalzahlungen und befristete Rabatte auf Ben-
zin, Bus und Bahn auf den Weg gebracht, die zumin-
dest die erwerbstätigen Bürger*innen entlasten sol-
len. Die Maßnahmen werden schätzungsweise weitere 
15 Mrd. Euro kosten (vgl. Hentze 2022). Parallel dazu 
ist bereits jetzt absehbar, dass das Wirtschaftswachs-
tum auch (weit) über die Pandemie hinaus schwächeln 
wird. Auch wenn die deutsche Wirtschaft die letzte 
Corona-Welle deutlich besser weggesteckt hat als in 
den Wellen zuvor und die Auftragsbücher die Indust-
rieunternehmen voll sind, werden die täglich steigen-
den Rohstoffpreise und Lieferengpässe von Vorpro-
dukten unweigerlich zu Schwierigkeiten führen (vgl. 
Wollmershäuser et al 2022). Dementsprechend meldet 
auch der ifo Geschäftsklimaindex im März 2022 einen 
Einbruch auf 90,8 Punkte. Damit fällt die zu erwarten-
den Wirtschaftsflaute aktuell noch drastischer aus als 
bei dem Ausbruch der Coronakrise (vgl. Fuest 2022). 

Das Versprechen der Regierungskoalition, die 
Schuldenbremse zu halten und aus den Steuerannah-
men der wieder anziehenden Wirtschaft sowohl die 
Corona-Schulden als auch Energiewende zu bewälti-
gen, erscheint unter diesen, geänderten Vorzeichen 
wenig realistisch. Mehr noch: Aufrüstung, beschleu-
nigte ökologische Transformation und die Versorgung 
von wohlmöglich Tausenden Kriegsflüchtlingen wer-
den zu ruckartig steigenden Finanzierungsaufgaben 
führen, die auch den regulären Haushalt belasten. Die 
massiven Finanzierungsprobleme von Bundesagentur 
für Arbeit und gesetzlicher Krankenversicherung wer-
den derzeit (noch) durch erhebliche Zuschüsse aus 
dem Bundeshaushalt abgefangen, aber wie sieht das 
im nächsten Jahr aus? Für die Krankenversicherung 
soll eine noch einzusetzende Reformkommission pers-
pektivisch Vorschläge erarbeiten, die aber sicher unter 
dem Eindruck der Finanzierungsengpässe stehen wird. 
Mit dem Kriegsausbruch dürfte ein (Groß-)Teil der im 
Koalitionsvertrag vorgesehenen weiteren, sozialpoli-
tischen Vorhaben, jedenfalls obsolet geworden sein.

HAUSHALTSENTWURF: RENTENREFORM, 
KINDERGRUNDSICHERUNG UND BÜRGERGELD 
AUF DER LANGEN BANK

Es überrascht daher wenig, dass die im Koalitions-
vertrag skizzierten sozialpolitischen Großprojekte 
wie Rentenreform, Kindergrundsicherung oder Bür-
gergeld in der aktuellen politischen Diskussion kaum 
noch vorkommen. Zumindest im Bereich der Rente 
ist das (gut) zu verschmerzen. Schließlich sah der 
Koalitionsvertrag eine wenig überzeugende, weitere 
Auslagerung der Rentenversorgung auf den privaten 
Kapitalmarkt vor, von dem erneut vor allem die Ver-
sicherungswirtschaft profitiert hätte. Wenn die ak-
tuelle Krise an dieser Stelle Diskussionszeitfenster 
frei räumt, die zur Revitalisierung einer nachhaltigen 
Rentendebatte führt, wäre das durchaus ein Gewinn. 
Dabei kann der Startpunkt der Diskussion nur in der 
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Einsicht bestehen, dass in der Altersvorsorge immer 
die aktuell erwerbsfähige Generation für die Alten 
(und die Jungen) wird sorgen müssen. 

Das sowohl für eine Grundsicherungsreform (Neu-
regelung von Hartz-IV in Form eines sogenannten Bür-
gergeldes) als auch eine neue Kindergrundsicherung 
im aktuellen Haushaltsplan keine Mittel eingeplant 
sind, ist hingegen ein schlechtes Zeichen. Schließlich 
ließen gerade diese beiden, im Koalitionsvertrag an-
gekündigten Maßnahmen, auf eine bessere (Kinder-)
Armutsvermeidung und mehr soziale Gerechtigkeit 
hoffen. Nun soll zumindest die Kindergrundsicherung 
in eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe ausge-
lagert werden, die die Umsetzung der bereits ange-
kündigten Reform vermutlich (stark) entschleunigen 
wird. Mit handfesten Plänen wird daher auch nach 
200 Tagen Ampel-Koalition nicht zu rechnen sein. Es 
bleibt aber abzuwarten, wie die (sozialpolitische) Bi-
lanz nach weiteren 100 Tagen aussehen wird. 
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Maximilian Blömer und Valentina Consiglio

Reform der Mini- und Midijobs:  
Verschärft die Ampel-Koalition die Teilzeitfalle?

Seit seiner Einführung vor mehr als 40 Jahren gleicht 
die Geschichte des Minijobs einer Achterbahnfahrt1, 
die in der arbeitsmarktpolitischen Debatte stets 
kontrovers begleitet wurde und insbesondere in 
den letzten Jahren erneut an Intensität gewonnen 
hat. Kritische Stimmen führen empirisch fundierte 
Argumente an, die zeigen, dass mit den steuer- und 
abgabenfreien Minijobs sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigungen in kleinen Betrieben verdrängt 
werden (Collischon et al. 2021; Hohendanner und 
Stegmaier 2012), die Arbeit im Niedriglohnsektor 
begünstigt wird (Grabka und Göbler 2020; Voss und 
Weinkopf 2012 und diese insbesondere in Kombina-
tion mit dem Ehegattensplitting für Frauen zur Zweit-
verdienerfalle werden (Blömer et al. 2021; Blömer 
und Peichl 2020a). Auch gibt es bisher wenig Evidenz 
dafür, dass Minijobs etwa als Sprungbrett in sozialver-

1 Für einen Überblick zur Entwicklung und den bisherigen Reformen 
der Mini- und Midijobs in Deutschland siehe Box »Entwicklung und 
Reformen der Mini- und Midijobs in Deutschland«.

sicherungspflichtige Beschäftigung dienen (Lietzmann 
et al. 2017). Dazu trägt auch bei, dass Minijobber*in-
nen von Arbeitgeber*innen selten Weiterbildungs-
möglichkeiten erhalten (Oschmiansky und Berthold 
2020). Nicht zuletzt hat auch der massive Einbruch 
der Minijob-Beschäftigung in der Coronakrise dazu 
beigetragen, dass die Rufe nach der Eindämmung 
geringfügiger Beschäftigung lauter wurden, da sie 
– anders als sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung – keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld bie-
tet und Minijob-Beschäftigte häufig als erste ent-
lassen wurden (Consiglio und Göbler 2021; Grabka  
et al. 2020). 

Die Befürworter*innen dieser Beschäftigungsform 
verweisen hingegen auf die Flexibilität, die insbeson-
dere Arbeitgeber*innen durch den Minijob zur Verfü-
gung steht, sowie auf den Minijob als attraktive Alter-
native zur Schwarzarbeit (siehe z.B. Spermann 2022). 
Dabei wird auch die ungewollte Arbeitszeitverkürzung 
kritisiert, die sich mechanisch aus einem steigenden 
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Mindestlohn für viele Minijobber*innen ergibt.2 Statt-
dessen wird eine Dynamisierung der Verdienstgrenze 
für Minijobs gefordert, indem der maximale Verdienst 
an das reale Lohnwachstum gekoppelt und regelmä-
ßig angepasst wird (BDA 2021). 

Diese gegensätzlichen Argumente spiegelten sich 
auch in den letzten Wahlprogrammen der jetzigen 
Regierungsparteien wider: So wollten die Grünen und 
die SPD die Minijobs mit Ausnahmen für Schüler*in-
nen, Studierende und Rentner*innen in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung überführen (Bündnis 90/
Die Grünen 2021; SPD 2021). Die FDP kündigte in ihrem 
Wahlprogramm hingegen an, sich für die Kopplung 
der Verdienstgrenze von Mini- und Midijobs an den 
Mindestlohn, also für eine Dynamisierung, einzuset-
zen (FDP 2021). Mit Blick auf das Ehegattensplitting 
warben insbesondere die Grünen aufgrund der negati-
ven Anreizwirkungen für Zweitverdiener*innen für die 
Umwandlung in eine Individualbesteuerung mit über-
tragbarem Grundfreibetrag, während die FDP deutlich 
machte, dass sie am jetzigen System festhalten wolle.

Mit Beginn der Verhandlungen zur Ampel-Koali-
tion war daher klar, dass es zu einer Kompromisslö-
sung kommen muss, die eine Reform geringfügiger 
Beschäftigung, die Anpassung des Mindestlohns und 
weitere Steuerreformen, inklusive der Ehegatten-
besteuerung, berücksichtigt. Das Ergebnis steht im  
Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP (2021) 
festgeschrieben. So konnten sich die SPD und die Grü-
nen mit der geplanten Anhebung des Mindestlohns auf 
12 Euro durchsetzen, und auch Geringverdiener*in-
nen sollen durch die Ausweitung der Gleitzone auf 
1 600 Euro entlastet werden. 

Die Reformvorhaben mit Blick auf Minijobs sowie 
die Ehegattenbesteuerung erhielten hingegen eine 
eindeutig gelbe Färbung: Mit der Erhöhung des Min-
destlohns auf 12 Euro im Oktober 2022 soll auch die 
Verdienstgrenze von Minijobs auf 520 Euro angeho-
ben und fortlaufend an die Entwicklung des Mindest-
lohns gekoppelt und damit dynamisiert werden. Das 
Ehegattensplitting bleibt im Kern unangetastet.3 Vor 
dem Hintergrund der bekannten Fehlanreize auf dem 
Arbeitsmarkt, die von der Kombination aus Minijobs 
und Ehegattensplitting ausgehen und in der häufig 
zitierten Teilzeit- oder Zweitverdienerfalle4 münden, 
verkündet die Ampel-Koalition dennoch die hehre Ab-
sicht, verhindern zu wollen, dass »Minijobs als Ersatz 
für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur 
Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden« (SPD 
et al. 2021, S. 70).

Inwiefern die Ampel-Koalition mit ihren bisheri-
gen Reformanstrengungen dazu in der Lage ist, der 
Teilzeitfalle insbesondere für Frauen – trotz effektiver 
Ausweitung der Minijob-Verdienstgrenze und Beibe-

2 Bossler und Schank (2020) finden beispielswiese, dass Minijobs 
die Wirkungen des Mindestlohnes so auf die Monatslöhne ausbrem-
sen können.
3 Lediglich die Überführung der Steuerklassen III und V in das  
Faktorverfahren ist vorgesehen (SPD et al. 2021, S. 115).
4 Nachfolgend werden die beiden Begriffe synonym verwendet. 

haltung des Ehegattensplittings – Einhalt zu gebieten, 
ist Gegenstand dieses Beitrages. Zu 
diesem Zweck präsentieren wir 
Simulationsergebnisse einzel-
ner bereits beschlossener und 
absehbarer Reformelemente 
unter Anwendung eines empi-
risch geschätzten Haushaltsar-
beitsangebotsmodells der Discre-
te-Choice-Klasse des ifo Instituts.5 
Hierbei simulieren wir die Belas-
tungs- und Beschäftigungswirkun-
gen der Reformen der Mini6- und 
Midijobs sowie ausgewählter ge-
planter Steuerentlastungen im 
Vergleich zum bisher aktuellen 
Rechtsstand 2022 und gehen 
dabei insbesondere auf die 
unterschiedlichen Arbeitsange-
botswirkungen für Frauen und 
Männer ein. 

Konkret simulieren wir die  
Effekte der Mini- und Midijob-Re-
form nach dem Regierungsentwurf 
vom 23. Februar 2022, der die An-
hebung der Minijob-Verdienst-
grenze auf 520 Euro pro Monat und 
die Neugestaltung sowie Auswei-
tung der Midijob-Gleitzone auf 1 600 Euro vorsieht.7 
Bei den geplanten Steuerentlastungen betrachten 
wir einerseits die Anhebung der Werbungskostenpau-
schale von 1 000 auf 1 200 Euro im Jahr sowie anderer-
seits die Anhebung des Grundfreibetrages von 9 984 
auf 10 347 Euro im Jahr. Zudem untersuchen wir die 
Kombination dieser drei Reformen. 

DIE ROLLE VON MINIJOBS FÜR DIE TEILZEITFALLE

Deutschland hat im europäischen Vergleich8 aktu-
ell die vierthöchste Teilzeitquote bei Frauen (48%), 
während die Teilzeitquote für Männer bei nur 11% 
liegt (Eurostat 2022, Stand: Q3 2021). Mit langfristigen 
Folgen: Bönke et al. (2020) zeigen in ihrer Analyse 
des sogenannten Gender Lifetime Earnings Gaps, dass 
rund die Hälfte der geschlechtsspezifischen Lücke in 
den Bruttolebenserwerbseinkommen – die bei fast 
50% liegt – durch Unterschiede in den Erwerbs- und 

5 Für diese Berechnungen wurde konkret das »ifo Tax and Transfer 
Behavioral Microsimulation Model« (ifo-MSM-TTL) eingesetzt, eine 
Variante mit expliziter Modellierung und Schätzung von Verhal-
tensanpassungen. Für eine umfassende Modelldokumentation siehe 
Blömer und Peichl (2020). Als Datengrundlage für die Simulation 
dient das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) v36. Für Details zum 
Datensatz siehe Goebel et al. (2019).
6 Einschränkend ist festzuhalten, dass im Rahmen der Simulations-
rechnungen nur eine Beschäftigung je Person betrachtet werden 
kann. Die (zusätzliche) Ausübung von Minijobs in Nebentätigkeit kann 
in dem Modellrahmen daher nicht berücksichtigt werden. Allerdings 
ist diese Dimension für Zweitverdiener*innen auch nicht relevant.
7 Für Details siehe https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Gesetze/Regierungsentwuerfe/reg-mindestlohnerhoehungsge-
setz-aenderung-geringfuegige-beschaeftigung.pdf.
8 EU 27 ohne Großbritannien.
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Arbeitszeiten zwischen Frauen und Männern erklärt 
werden kann (Bönke et al. 2020).9 Ein entscheiden-
der Grund für die Unterschiede in den Arbeitszeiten 
ist die Kombination aus Ehegattensplitting und der 
Steuer- und Abgabenfreiheit der Minijobs. Dadurch 
werden verheiratete Zweitverdiener*innen – und da-
mit mehrheitlich Frauen – bei der Aufnahme einer 
substanziellen Beschäftigung stark belastet, so dass 
sich die Arbeit über den Minijob hinaus für sie finan-
ziell kaum lohnt, wenn der/die Partner*in in Vollzeit 
arbeitet (Becker 2022; Blömer et al. 2021; Blömer und 
Peichl 2020a). Darüber hinaus üben Frauen in Minijobs 
häufig Tätigkeiten aus, die unterhalb ihres eigent-
lichen Qualifikationsniveaus liegen (Consiglio und 
Göbler 2021). Dies ist auch vor dem Hintergrund der 
notwendigen Fachkräftesicherung eine vieldiskutierte 
ungünstige Wirkung von Minijobs (Walwei 2021). So 
geht die Zweitverdienerfalle nicht zuletzt auch mit 
gesamtwirtschaftlichen Ineffizienzen einher. 

Bereits vor der Bundestagswahl gab es daher 
konkrete Vorschläge zur Eindämmung der Minijobs 
(Grabka et al. 2020) bzw. deren Umwandlung in so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung (Krebs et 
al. 2021; Krebs und Scheffel 2021) und einer kombi-
nierten Reform mit dem Ehegattensplitting (Bach et 
al. 2020; Blömer et al. 2021; Eichhorst et al. 2012). 

9 Solange sich Zweitverdienerinnen nicht scheiden lassen, werden 
sie durch das Einkommen ihres Partners abgesichert (Bönke und 
Glaubitz 2022). Ist dies jedoch nicht der Fall, ist Armut im Alter eine 
häufige Folge, da sich mit einem steuer- und abgabenfreien Minijob 
und/oder einer geringen Teilzeitbeschäftigung kaum Rentenansprü-
che erwerben lassen. 

Durch die von der Ampel-Koalition vorgeschla-
gene Reform wird die Minijobgrenze nun allerdings 
automatisch an die Mindestlohnentwicklung ange-
passt und bleibt somit real in Zukunft etwa auf dem 
gleichen Niveau. Dadurch wird auch die maximale 
Zahl der geleisteten Stunden fixiert. Auch wenn es 
prinzipiell wenig wissenschaftliche Einwände gibt, Pa-
rameter des Steuer- und Transfersystems an realen 
Lohngrößen zu indexieren, besteht mit der Kopplung 
der Minijob-Verdienstgrenze gerade an den Mindest-
lohn das Risiko, dass sich dadurch ein noch stärkerer 
Ankerpunkt im Niedrigeinkommensbereich bildet – so 
könnte die Kombination aus Zehn-Stunden-Minijob 
zum Mindestlohn in Zukunft ein typisch angebotenes 
»Paket« darstellen. Damit würde es insbesondere 
Zweitverdiener*innen durch die hohen Belastungen 
über die Minijobgrenze hinaus erschwert, dieser Ver-
ankerung nicht nur durch Mehrarbeit, sondern auch 
durch Lohnerhöhungen zu entkommen.

DIE BELASTUNGS- UND BESCHÄFTIGUNGS-
WIRKUNG DER GEPLANTEN REFORMEN

Die Anreizproblematik beim Übergang von Mini- in 
Midijobs entsteht insbesondere durch die Interaktion 
mit dem Ehegattensplitting bei gemeinsamer Veranla-
gung. Dennoch gibt es aber auch grundsätzliche Kritik 
an der Ausgestaltung der Sozialversicherungsbeiträge 
in der Gleitzone (Krebs und Scheffel 2021). Ein ver-
gleichsweise kleineres Element ist der sprunghafte 
Anstieg der Sozialversicherungsabgaben, der sich 

Im Kern wurde die steuer- und abgabenfreie gering-
fügige Beschäftigung schon in den 1960er Jahren 
attraktiver gestaltet, um Anreize zur Arbeitsmarkt-
partizipation (extensive margin) für »Hausfrauen«, 
Rentner*innen und Studierende zu schaffen und da-
mit dem damaligen Arbeitskräftemangel entgegen-
zuwirken (Oschmiansky und Berthold 2020). Zur offi-
ziellen Einführung des Begriffs kam es im Rahmen des  
SGB IV im Jahr 1977.

Mit einer Reform der rot-grünen Bundesregie-
rung 1999 sollte der sich bis dahin stark verbreiteten 
Beschäftigungsform durch diverse neue Regelungen 
erstmals Einhalt geboten werden. Dazu gehörte die 
Einführung der Pauschalabgaben für Arbeitgeber*in-
nen sowie der vollen Beitragspflicht für Minijobs in 
Nebentätigkeit. Ein erklärtes Ziel war, die Frauener-
werbstätigkeit auch in geleisteten Stunden (intensive 
margin) zu erhöhen (Oschmiansky und Berthold 2020) 
– zu viele Zweitverdienerinnen steckten in der Minijob- 
falle.

Nur wenige Jahre später kam es jedoch bereits 
zur zweiten Reform der Minijobs im Rahmen der 

Hartz-Gesetzgebungen. Sie verfolgte das gegenteilige 
Ziel und strebte u.a. mit der Anhebung der Verdienst-
grenze, der Abschaffung der Arbeitszeitbegrenzung 
sowie der Wiedereinführung der Steuer- und Abga-
benfreiheit für Minijobs in Nebentätigkeit die erneute 
Flexibilisierung der Beschäftigungsform an, um die 
Entstehung neuer Arbeitsplätze in diesem Segment 
zu fördern (Oschmiansky und Berthold 2020). Im Zuge 
dieser Reformen wurde auch eine Gleitzone für Be-
schäftigung bis 800 Euro monatlich – sogenannte Mi-
dijobs – eingeführt.

Die Zahl der Minijob-Beschäftigten wuchs in den 
Folgejahren auf rund 7 Millionen an. Um einen Inflati-
onsausgleich zu schaffen, wurde die Verdienstgrenze 
im Jahr 2013 von 400 auf 450 Euro angehoben und 
mit der Einführung des Mindestlohns 2015 indirekt er-
neut eine zeitliche Geringfügigkeitsgrenze implemen-
tiert, auch wenn diese nicht immer eingehalten wurde  
(Consiglio und Göbler 2021; Pusch und Seifert 2017). 
Auch die Entgeltgrenze für Midijobs wurde 2013 auf 
850 Euro und 2019 auf 1 300 Euro angehoben.

ENTWICKLUNG UND REFORMEN DER MINI- UND MIDIJOBS IN DEUTSCHLAND
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durch die aktuellen Regelungen bei einem Verdienst 
knapp oberhalb der Minijob-Grenze ergibt. Derzeit 
steigen die Sozialversicherungsabgaben abrupt von 
0% im Minijob auf knapp über 10% bei einem Durch-
schnittsverdienst von 451 Euro im Monat an (vgl. ge-
strichelte Linie in Abb. 1), also rund 50 Euro im Monat 
(vgl. Abb. 2). 

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Reform 
der Mini- und Midijobs sieht eine Änderung des Ver-
laufes dieser Abgabenquote vor, so dass die Sozi-
alversicherungsabgaben bei einem Verdienst jen-
seits des Minijobs kontinuierlich ansteigen würden.  
Abbildung 2 zeigt diesen linearen Verlauf des Reform-
vorschlages im Vergleich zum Status quo (bisheriger 
Rechtsstand 2022). Die Behebung der ursprünglichen 
Sprungstelle kann die Hürde, den Beschäftigungsum-
fang über die Minijobgrenze hinaus auszuweiten, leicht 
senken. Für verheiratete Frauen spielt dies jedoch eine 
geringere Rolle, da für sie insbesondere die Kombi-
nation des steuer- und abgabenfreien Minijobs mit 
dem Ehegattensplitting dazu führt, dass jenseits der 
Minijobgrenze Einkommensteuer anfällt, die deutlich 
oberhalb des üblichen Eingangssteuersatzes liegt und 
sich die Ausweitung der Arbeitszeit daher kaum lohnt, 
wenn der Partner bereits ein substanzielles Einkom-
men erzielt. Ohne eine Reform des Ehegattensplittings 
ist eine Verringerung der bestehenden Sprungstelle 
bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung für Zweitverdienerinnen daher auch 
mit einer Reform der Gleitzone schwer möglich. Das 
Element der Ausweitung der Minijob-Verdienstgrenze 
könnte die Vorteilhaftigkeit von geringer Arbeitszeit 
hingegen verstärken. 

Dies zeigt sich auch in den Ergebnissen der Ana-
lyse der Beschäftigungswirkungen der vorgesehenen 
Reformen im Vergleich zum Status quo, also dem 
aktuellen Rechtstand 2022. Tabelle 1 fasst diese für 
die im Regierungsentwurf vorgesehene Mini- und Mi-
dijob-Reform, die zusätzlichen Steuerentlastungen 
bestehend aus der Anhebung der Werbungskosten-
pauschale und des Grundfreibetrages sowie die Kom-
bination dieser drei Reformen zusammen. 

Die Reform der Mini- und Midijobs führen insge-
samt zu einer positiven Wirkung auf das Arbeitsange-
bot an der extensive margin, d.h., die Reform erhöht 
die Anreize für die prinzipielle Aufnahme einer Be-
schäftigung. Insgesamt würden knapp 50 000 zusätz-
liche Personen durch die Reform in den Arbeitsmarkt 
eintreten, davon 42 000 Frauen (vgl. Tab. 1, Panel A.). 
Allerdings geht die Reform mit negativen Veränderun-
gen an der intensive margin einher. Grund dafür ist, 
dass Beschäftigung vor allem in niedrigen Stundenka-
tegorien aufgenommen wird und es gleichzeitig auch 
zu einer Verringerung der Arbeitszeiten von bereits 
beschäftigten Personen kommt. Dies liegt daran, dass 
geringfügige Beschäftigung ebenso wie Teilzeit durch 
die Reform deutlich attraktiver werden – insbesondere 
für Frauen. Der Effekt, dass die Partizipation zunimmt, 
aber die Stunden insgesamt abnehmen, sind bei einer 

Ausweitung der Minijob-Verdienstgrenze typisch (vgl. 
auch Arntz et al. 2003; Blömer et al. 2021; Eichhorst 
et al. 2012). Der Rückgang im Arbeitsvolumen beläuft 
sich insgesamt auf 33 000 Vollzeitäquivalente und ist 
für Frauen mit 22 000 Vollzeitäquivalenten absolut 
gesehen doppelt so hoch wie für Männer (11 000 VZÄ) 
(vgl. Tab. 1, Panel A.). 

Beide beabsichtigten Formen der Steuerentlas-
tungen, über den Grundfreibetrag sowie über die 
Werbungskostenpauschale, haben grundsätzlich eine 
positive Wirkung auf das Arbeitsangebot. Dies spie-
gelt sich in einer höheren Arbeitsmarktpartizipation 
sowie in einem positiven Effekt auf die geleisteten 
Stunden wider (vgl. Tab. 1, Panel B. und C.). Dabei 
greift die Werbungskostenpauschale individuell und 
kann damit nicht auf Partner*innen im Rahmen der 
gemeinsamen Besteuerung »aufgeteilt« werden. Wäh-
rend die Erhöhung des Grundfreibetrags zu einer Er-
höhung des Splittingvorteils führt, ist dies bei der 
Werbungskostenpauschale nicht der Fall, da diese 
wie ein zusätzlicher individueller Freibetrag wirkt. 
Diese unterschiedliche Wirkung zeigt sich auch in den 
Simulationsergebnissen. Durch die Steuerentlastung 
in Form der Anhebung der Werbungskostenpauschale 
kann mit einem Anstieg der Beschäftigung in vollzeit-
äquivalenten Stellen (intensive margin) und in Perso-
nen (extensive margin) für Frauen und Männer um je 

Quelle: ifo-Mikrosimulationsmodell.
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9 000 VZÄ bzw. 8 000 Personen gerechnet werden (vgl. 
Tab. 1, Panel B. und C.). Diese individuelle Wirkung 
gilt jedoch nicht für die Anhebung des Grundfreibe-
trages, so dass sich die positiven Beschäftigungs-
wirkungen für Männer und Frauen bei dieser Form 
der Steuerentlastung erheblich unterscheiden. Sie 
steigert die Arbeitsmarktpartizipation von Frauen 
lediglich um 3 000 Personen und die der Männer um 
11 000 und damit um ein Vielfaches mehr. Auch die 
Vollzeitäquivalente sind für Männer mit 12 000 dop-
pelt so hoch wie für Frauen (6 000) (vgl. Tab. 1,  
Panel C.). 

Betrachten wir alle drei Reformelemente in Kom-
bination, zeigt sich, dass die Beschäftigungswirkun-
gen an der intensive margin mit Blick auf die gesamte 
Erwerbsbevölkerung nur noch leicht positiv sind (vgl. 
Tab. 1, Panel D.). Zudem gibt es auch hier deutliche 

Unterschiede in der Wirkung nach Geschlecht – die 
Beschäftigungswirkungen in vollzeitäquivalenten Stel-
len fallen lediglich für Männer positiv und für Frauen 
hingegen negativ aus. So würden zwar 53 000 mehr 
Frauen in den Arbeitsmarkt eintreten, allerdings 
größtenteils zu geringen Stunden. Außerdem würden 
bereits erwerbstätige Frauen ihre Arbeitszeit redu-
zieren, so dass – anders als bei Männern – die Be-
schäftigung insgesamt um 7 000 Vollzeitäquivalente 
reduziert würde. 

Abbildung 3 veranschaulicht diese Arbeitsan-
gebotswirkungen für die vorgesehene Reform der 
Mini- und Midijobs und zeigt die Veränderungen für 
Frauen und Männer nach Stundenkategorien. Dabei 
wird deutlich, dass der grundsätzliche Wirkmechanis-
mus – d.h. die Zunahme der Arbeitsmarktpartizipation 
bei gleichzeitiger Reduktion der Arbeitszeit – sowohl 
für Männer als auch für Frauen gilt. Allerdings ist der 
Umfang dieser Veränderungen für Frauen über fast 
alle Stundenkategorien hinweg deutlich größer. So 
verteilen sich die über 40 000 zusätzlichen Frauen, 
die durch die Reform der Mini- und Midijobs in den 
Arbeitsmarkt eintreten würden, eher auf Stundenka-
tegorien unterhalb der Vollzeitbeschäftigung. Hinzu 
kommt, dass weitere fast 40 000 Frauen ihre Vollzeit-
tätigkeit aufgeben. 

Letztlich gehen die Reformen durch niedrigere 
Steuereinnahmen und ein geringeres Aufkommen bei 
der Sozialversicherung auch mit fiskalischen Kosten 
einher, die sich in Kombination aller Reformelemente 
und unter Berücksichtigung der Arbeitsangebots-
wirkungen auf rund 6,5 Mrd. Euro jährlich belaufen 
würden. Bezüglich der Verteilungsindikationen des 

Tab. 1

Arbeitsangebotswirkungen unterschiedlicher Reformen und Reformkombinationen

Vollzeitäquivalente Arbeitsmarktpartizipation

 Tsd. VZÄ % Tsd. Personen %

A. Reform Mini-/Midijob Regierungsentwurf

Gesamt – 33 – 0,1 49 0,14

   Männer – 11 – 0,06 7 0,04

   Frauen – 22 – 0,15 42 0,24

B. Steuerentlastung – Anhebung Werbungskostenpauschale

Gesamt 18 0,05 16 0,04

   Männer 9 0,05 8 0,04

   Frauen 9 0,06 8 0,04

C. Steuerentlastung – Anhebung Grundfreibetrag

Gesamt 18 0,05 14 0,04

   Männer 12 0,07 11 0,06

   Frauen 6 0,04 3 0,02

D. Reform Mini-/Midijob + Steuerentlastungen

Gesamt 4 0,01 79 0,22

   Männer 11 0,06 26 0,14

   Frauen – 7 – 0,05 53 0,30

Hinweis: Arbeitsangebotswirkungen im Vergleich zum bisherigen Status quo 2022. Vollzeitäquivalente bemisst den Beschäftigungseffekt umgerechnet in Vollzeit-
beschäftigte mit 40 Wochenarbeitsstunden. Arbeitsmarktpartizipation gibt an, wie viele Erwerbspersonen zusätzlich in Beschäftigung wechseln.

Quelle: ifo-Mikrosimulationsmodell.
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Gini- Koeffizienten und der Armutsrisikoquote sind 
die Reformen neutral.

FAZIT UND AUSBLICK

Die Simulation der Beschäftigungswirkungen der von 
der Ampel-Regierung geplanten Reformen im Bereich 
der Mini- und Midijobs sowie ausgewählter steuerli-
cher Entlastungen zeigt, dass unterm Strich positive 
Arbeitsangebotseffekte, vor allem in der generellen 
Arbeitsmarktpartizipation, zu erwarten sind. Mit Blick 
auf die Veränderungen der Arbeitszeit sind die Effekte 
allerdings lediglich für Männer positiv. Für Frauen ist 
durch die Ausweitung der Minijob-Verdienstgrenze 
und der Midijob-Gleitzone mit einer Reduktion des 
Arbeitsangebots um 22 000 Vollzeitäquivalente zu 
rechnen, und selbst unter Berücksichtigung der po-
sitiven Beschäftigungswirkungen der zusätzlich vorge-
sehenen Steuerentlastungen ergeben sich noch nega-
tive Effekte für Frauen (– 7 000 VZÄ). Die Betrachtung 
der Beschäftigungswirkung nach Stundenkategorien 
macht deutlich, dass Minijobs und Teilzeitbeschäfti-
gung durch die Reform insbesondere für Frauen noch 
attraktiver werden. 

Dies bedeutet, dass die Teilzeitfalle durch die von 
den Ampel-Koalitionär*innen vorgesehenen Reformen 
nicht begrenzt werden kann. Ganz im Gegenteil ist 
damit zu rechnen, dass sie durch deren Umsetzung 
sogar noch weiter verschärft wird. Ein zentraler Grund 
dafür ist, dass die Ampel-Koalition die Fehlanreize des 
Ehegattensplittings – die mehrheitlich Frauen und 
Mütter als Zweitverdienerinnen betreffen – in ihrem 
Regierungsprogramm nicht im Kern angeht. Anders 
gesagt: Da sich die Zweitverdienerfalle insbesondere 
aus der Kombination des Ehegattensplittings und der 
für Arbeitnehmer*innen steuer- und abgabenfreien 
Minijobs ergibt, trägt eine effektive Anhebung der Mi-
nijobgrenze unmittelbar zu ihrer Ausweitung bei. Auch 
die kleine Verbesserung beim Übergang von Mini- in 
Midijobs kann dies nicht mildern. Zudem könnte die 
geplante Kopplung der Mini- und Midijob-Verdienst-
grenze speziell an den Mindestlohn die Teilzeitfalle in 
Zukunft sogar stärker verankern. 

Insgesamt wird das erklärte Ziel der Ampel-Koali-
tion, die Verdrängung von regulären Arbeitsverhältnis-
sen durch Minijobs sowie die Teilzeitfalle insbesondere 
für Frauen zu verhindern, vor dem Hintergrund der 
angebotsseitigen Beschäftigungswirkungen mit den 
bisherigen Reformelementen verfehlt. 
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Irene Gerlach

Familienpolitik der Ampel-Koalition

Die Wege, die die »Ampel-Regierung« in der Famili-
enpolitik beschreiten wird, finden sich im Koalitions-

vertrag unter dem Titel »Chancen für 
Kinder, starke Familien und beste 

Bildung ein Leben lang«. Das 
deutet auf eine systematische 
Verbindung von Familien- und 
Bildungspolitik hin, die diese 

seit der Jahrtausendwende kenn-
zeichnet. Ausgelöst wurde der Poli-
tikwechsel durch den Schock, den 
die Ergebnisse der OECD-Erhebung 
zu den Lernergebnissen von Schü-
lerinnen und Schülern (PISA) im 
Jahr 2000 erzeugt hatte. Das Ziel 

guter Bildung und Förderung von Anfang an für alle 
Kinder und die Unterstützung der Eltern sowie bei 
Übergängen im Betreuungs- und Schulsystem wurden 
dabei zunehmend mit dem Ziel der Ermöglichung von 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbunden. Die 
im Koalitionsvertrag niedergelegte Skizze von Fami-
lienpolitik der 20. Legislaturperiode umfasst sowohl 
Elemente einer konsequenten Fortsetzung von Fami-
lienpolitik, wie sie sich nach dem Paradigmenwechsel 
zur Jahrtausendwende herausgebildet hat, als auch 
neue Impulse. 

KONSEQUENTE WEITERFÜHRUNG

Zu den familienpolitischen Planungen, die sich als 
konsequente Weiterentwicklung der Familienpolitik 
der letzten Legislaturperioden verstehen lassen, ge-
hört neben der oben erwähnten systematischen Ver-
knüpfung von Familien-, Betreuungs- und Bildungspo-
litik auch die Fortsetzung einer zunehmend auf egali-
täre Verteilung der Sorgearbeit ausgerichtete Politik, 
wie sie sich z.B. in der Ankündigung der Erweiterung 
der Partnermonate beim Basis-Elterngeld um einen 
Monat widerspiegelt. Die versprochene »Modernisie-
rung« des Elterngeldanspruchs für Selbständige ist mit 
Rückblick auf den bisherigen Bürokratiedschungel, 

den diese bei der Beantragung vor sich hatten, als 
Element einer faireren Gleichbehandlung aller Eltern 
zu werten. Der elternzeitbedingte Kündigungsschutz 
soll um drei Monate nach Rückkehr in den Beruf ver-
längert werden, um den Wiedereinstieg abzusichern. 
Und schließlich setzt auch die Ankündigung einer Er-
höhung der Kinderkrankentage pro Kind und Elternteil 
auf 15 Tage und für Alleinerziehende auf 30 Tage die 
Politik der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstä-
tigkeit fort. Die Einführung eigener Kinderrechte in 
das Grundgesetz schließlich setzt einen Prozess fort, 
der in der 19. Legislaturperiode nicht mehr zu Ende 
zu führen war.

NEUE ELEMENTE

Eher neue Elemente finden sich dort, wo die Verknüp-
fung von Familien- Bildungs- und Betreuungspolitik 
noch einmal Impulse in bisher nicht oder nicht sys-
tematischer Weise gegangene Richtungen erhält: Mit 
dem Programm »Startchancen« sollen Schulen mit 
einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerin-
nen und Schüler mit einem »Investitionsprogramm für 
moderne, klimagerechte, barrierefreie Schulen mit ei-
ner zeitgemäßen Lernumgebung und Kreativlaboren« 
gefördert werden. Bemerkenswert ist die Absicht, den 
Schulen ein »Chancenbudget« zur freien Verfügung 
zu stellen, aus dem Innovationen der Lernangebote 
weiterzuentwickeln und außerschulische Kooperatio-
nen zu fördern wären (Bundesregierung 2021, S. 95 f.).

Neu wird auch die zweiwöchige vergütete Freistel-
lung für Väter (sowie gleichgeschlechtliche Partner*in-
nen) nach der Geburt eines Kindes sein. Dabei handelt 
es sich um die Umsetzung eines Teils der EU-Richtlinie 
2019/1158 zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
für Eltern und pflegende Angehörige. Nationalstaatlich 
bleibt die genaue Ausgestaltung des »Vaterschaftsur-
laubs« u.a.z.B. im Hinblick auf die Frage der Finan-
zierung entweder über die Elterngeldkassen oder im 
Rahmen einer Erweiterung des Mutterschaftsgesetzes 
über die Arbeitgeber*innen zu regeln. Neu wird auch 

leitet das Forschungszentrum  
Familienbewusste Personal- 
politik, Münster.

Prof. Dr. Irene Gerlach
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die geplante Bezuschussung haushaltsnaher Dienst-
leistungen für Familien und Pflegende sein. Ihr ist ein 
über 30-jähriges Hin und Her inkl. ideologischer »Ver-
blendungen« (»Dienstmädchenparagraph«) voraus-
gegangen, obwohl doch für die Familienpolitik hätte 
offensichtlich sein müssen, dass neben dem Ausbau 
des Kinderbetreuungsangebotes die Unterstützung 
bei der Hausarbeit ein funktionierendes weiteres In-
strument bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
hätte sein können.

Wesentliche Neuerungen sind auch im Familien-
recht geplant, und zwar u.a.im Hinblick auf nicht he-
terosexuelle Elternschaft sowie Trennungsfamilien. 
Dazu gehört eine Ausweitung des »kleinen Sorge-
rechts« für soziale Eltern, das auf bis zu zwei weitere 
Erwachsene zu übertragen wäre. Hier ist auch die 
Einführung von Verantwortungsgemeinschaften an-
zusiedeln, die jenseits von Liebesbeziehungen oder 
der Ehe zwei oder mehr volljährigen Personen ermög-
lichen soll, rechtlich füreinander Verantwortung zu 
übernehmen. Eine Reform des Abstammungsrechts 
wird für lesbische Beziehungen die Möglichkeit bie-
ten zwei Mütter nach der Geburt einzutragen und die  
Elternschaftsanerkennung unabhängig vom Ge-
schlecht der anerkennenden Person (außerhalb der 
Ehe) soll eingeführt werden.

Für Trennungsfamilien ist die Berücksichtigung 
der umgangs- und betreuungsbedingten Mehrbelas-
tungen bei gemeinsamer Erziehung nach Trennung 
der Eltern im Sozial- und Steuerrecht geplant. Sie 
wurde im Übrigen u.a.auch vom Wissenschaftlichen 
Bereit für Familienfragen beim BMFSFJ so gefordert 
(Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen beim 
BMFSFJ 2021).

Mit Spannung wird auf die Umsetzung des Ziels zu 
schauen sein, eine engere, zielgenauere und verbindli-
che Kooperation aller Ebenen bei der Modernisierung 
des Betreuungs- und Bildungssystems anzustreben 
(Kooperationsgebot). Die örtliche Umsetzungskraft 
der Schulträger, die Kultushoheit der Länder und das 
unterstützende Potenzial des Bundes sollen »zu neuer 
Stärke vereint« werden, und es soll »eine neue Kultur 
in der Bildungszusammenarbeit« begründet werden 
(Bundesregierung 2021, S. 94). Dies ist angesichts der 
Beharrungskräfte im Föderalismus ambitioniert, aber 
mit Rückblick auf Reibungs- und Ressourcenverluste 
beim Einsatz von Bundesmitteln z.B. beim Ausbau 
des Betreuungsangebotes oder der Ganztagsschule 
ein ausgesprochen sinnvolles Ziel.

DAS FLAGGSCHIFF: DIE KINDERGRUNDSICHERUNG

Das »Flaggschiff« der familienpolitischen Vorhaben 
der 20. Legislaturperiode wird die Einführung einer 
Kindergrundsicherung sein, im Koalitionsvertrag 
als »Neustart der Familienförderung« bezeichnet  
(Bundesregierung 2021, S. 100).

Seit gut 20 Jahren wird in sehr unterschiedlichen 
Modellen die Einführung einer solchen Kindergrund-

sicherung als Königsweg aus der Kinder- und Famili-
enarmut diskutiert (z.B. Bäcker u.a. 2009; Becker und 
Hauser 2010; Bündnis Kindergrundsicherung 2013; 
Deligöz u.a. 2009; Deutscher Paritätischer Wohlfahrts-
verband Landesverband Bremen 2012; Familienbund 
der Katholiken 2014; Nullmeier 2011; VAMV 2010). 

Allen Modellen ist gemein, dass die Zahlung 
deutlich erhöhter Transfers für Kinder diese aus den 
Fürsorgesystemen des SGB II und SGB XII herausho-
len soll. Unterschiede gab bzw. gibt es bezüglich der 
Höhe, der Steuerpflicht, der Einkommensabhängig-
keit der Leistungen sowie der Frage, welche familien- 
bzw. sozialpolitische Leistungen mit der Zahlung ab-
gegolten oder nicht abgegolten werden sollen und 
schließlich wie eine solche Leistung zu finanzieren 
sei. Neben dem Ziel einer deutlichen Reduzierung 
der Zahl in Armut lebender Kinder war und ist ein 
weiteres die Schaffung von Transparenz und Niedrig-
schwelligkeit in einer gebündelten Beantragung von 
Familienleistungen.

Vergleichsweise unkonkret formuliert der Koa-
litionsvertrag das Ziel, »bisherige finanzielle Unter-
stützungen – wie Kindergeld, Leistungen aus SGB II/
XII für Kinder, Teile des Bildungs- und Teilhabepakets 
(…) sowie den Kinderzuschlag – in einer einfachen, 
automatisiert berechnet und ausgezahlten Förder-
leistung« (Bundesregierung 2021, S. 100) zu bündeln. 
Die Leistung soll so gestaltet sein, dass das – neu zu 
definierende – soziokulturelle Existenzminimum von 
Kindern gesichert ist. Das soll jedoch nicht für alle 
Kinder in gleicher Weise gelten: Die Kindergrundsi-
cherung soll aus zwei Komponenten bestehen: einem 
einkommensunabhängigen Garantiebetrag für alle Kin-
der und Jugendliche und einem vom Elterneinkommen 
abhängigen, gestaffelten Zusatzbetrag. Volljährige 
Anspruchsberechtigte in Ausbildung oder Studium 
sollen den Garantiebetrag direkt erhalten.

Da mit der konkreten Umsetzung eines Kinder-
grundsicherungsmodells erhebliche Herausforde-
rungen unterschiedlichster Art verbunden sein wer-
den, die Zeit erfordern, hat die Bundesregierung am 
16. März 2022 einen »Sofortzuschlag« von 20 Euro für 
alle bedürftigen Kinder (Kinder, die bisher Leistun-
gen nach SGB II/XII, dem Asylbewerberleistungsgesetz 
oder Kinderzuschlag erhalten) beschlossen. Er wird 
ab 1. Juli 2022 bis zum Inkrafttreten eines Gesetzes 
zur Kindergrundsicherung (geplant für den 1. Januar 
2025) gezahlt werden. Etwa 2,9 Millionen Kinder und 
Jugendliche sollen nach Angaben des Bundesfami-
lienministeriums diesen »Sofortzuschlag« erhalten. 

Kinderarmt vor allem wegen erschwerter 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit

Die Armutsforschung hat hinlänglich nachgewiesen, 
dass in Armut aufwachsende Kinder oft von multi-
plen Deprivationen und Risiken betroffen sind (vgl. 
z.B. Unicef, o. J., Messung durch den »Index der Ent-
behrungen«). Armut bringt aber nicht nur für die Kin-

http://u.a.im
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der erhebliche Einschränkungen ihrer Chancen mit 
sich, sondern auch für die gesamte Gesellschaft, da 
eingeschränkte Teilhabe der Kinder oft auch zu einer 
eingeschränkten Teilhabe der späteren Erwachsenen 
z.B. auf dem Arbeitsmarkt führt. Als arm gelten Kin-
der, wenn sie in einem Haushalt leben, der Leistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch II, also »Hartz IV« bezieht. 
Armutsgefährdet sind Kinder in Familien, die weniger 
als 60% des mittleren Einkommens aller Haushalte zur 
Verfügung haben.1 Die Armutsgefährdungsquote von 
Unter-18-Jährigen lag 2020 vor Sozialleistungen bei 
35,1 %, nach Sozialleistungen bei 19,0% (Statistisches 
Bundesamt 2021). Leistungsberechtigte Kinder unter 
18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften machten 2020 ei-
nen Anteil von 12,5% der entsprechenden Altersgruppe 
in der Bevölkerung aus (2017 waren es noch 14,1%). Im 
Vergleich der Bundesländer ergab sich allerdings eine 
Spannweite von 5,8% in Bayern bis 29,5% in Bremen 
(Bundesagentur für Arbeit 2020). Auf der Suche nach 
Gründen für die Kinderarmut wird man leicht fündig: 
Eine Ursache mit erheblicher Bedeutung ist die feh-
lende oder nicht ausreichende Erwerbstätigkeit der 
Eltern, die insbesondere bei Alleinerziehenden auch 
durch die Familienstruktur und die erschwerte Verein-
barkeit von Familie und Erwerbsarbeit begründet ist 
(vgl. z.B. Tophoven et al. 2018, S. 33 ff.)

Alle drei Koalitionsparteien bringen eigene Mo-
delle in die Verhandlungen über die Kindergrundsi-
cherung ein: Bündnis 90/Die Grünen gehen von einem 
Garantiebetrag von 290 Euro und einem einkommens- 
und altersabhängigen GarantiePlus-Betrag von maxi-
mal 549 Euro aus. Das Modell des FDP-Kinderchan-
cengeldes sieht einen Grundbetrag für alle Kinder von 
200 Euro vor, der einkommensabhängig um maximal 
weitere 200 Euro (Flexibetrag) erhöht werden kann. 
Ergänzt wird das Konzept um ein »Chancenpaket«, das 
bedürftigen Kindern Bildungs- und Teilhabeangebote 
wie Sportverein, Musikunterricht oder Nachhilfe digital 
zugänglich machen soll. Das SPD-Modell sieht einen 
Basisbetrag von 250 Euro und einen einkommens- und 
altersabhängigen Betrag von bis zu 478 Euro vor. Da-
von kommen 30 Euro auf eine »Kinderkarte«, gehen 
also direkt an die Kinder. Mehr- und Einmalbedarfe 
bleiben in allen Modellen im Sozialhilferecht erhalten.

Im Juni 2021 gab es 1,85 Millionen Kinder im 
SGB II/XII-Bezug und zusätzlich 767 245 Kinder, für die 
Kinderzuschlag gezahlt wurde ((Bundesagentur für Ar-
beit fortlaufend). Leistungen für Bildung und Teilhabe 
können im Rahmen unterschiedlicher Rechtskreise 
gewährt werden: SGB II, SGB XII, Asylbewerberleis-
tungsgesetz sowie Bundeskindergeldgesetz für Fami-
lien mit Bezug von Kinderzuschlag oder Wohngeld. So-
wohl die rechtliche als auch die Verantwortung für die 
Umsetzung des Bildungspakets liegt in allen Rechts-
kreisen bei der kommunalen Ebene und den Aufsicht 

1 Das waren 2020 monatlich 3 975 Euro für einen in Vollzeit be-
schäftigten Arbeitnehmenden (siehe: https://www.destatis.de/DE/
Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-Verdienstunterschiede/ver-
dienste-branchen.html).

führenden Ländern.2 Zusammenfassende Zahlen von 
Beziehenden auf Bundesebene gibt es nicht, die ein-
zige Statistik zum Bezug von Leistungen nach dem 
Bildungs- und Teilhabegesetz gibt es im Rechtskreis 
SGB II, wonach im Dezember 2020 569 263 Kinder und 
Jugendliche zusätzlich entsprechende Leistungen be-
zogen (Agentur für Arbeit 2020).

Bisherige Leistungen zu unübersichtlich 

Die bisherigen Familienleistungen im Bereich der Un-
terstützung armer und armutsgefährdeter Familien 
sind also hoch unübersichtlich auf unterschiedliche 
Leistungen und Antragsverfahren verteilt. An der ge-
setzlichen Regelung der Familienleistungen insgesamt 
sind im Minimum drei Bundes- und nachgeordnet auch 
Landesministerien beteiligt (BMFSFJ, BMAS, BMF). Ein 
Umbau der Leistungen wird in Bezug auf die Finan-
zierungsverantwortung erhebliche Verhandlungen mit 
sich bringen. Beispielhaft wehren sich die Kommu-
nen schon im Vorfeld dagegen, dass die bisherigen 
Unterbringungskosten (SGB II und SBG XII) nicht Be-
standteil der Kindergrundsicherung sein könnten, und 
verlangen, dass die Kindergrundsicherung als reine 
Bundesleistung umgesetzt wird (Deutscher Städtetag 
2019, 3. und 4.). Vergleichbares gilt für Teile des Bil-
dungs- und Teilhabepakets, für das auch bisher die 
Kommunen zuständig waren.

Das derzeit aktuellste Gutachten zu einem der 
Koalitionspartnermodelle (Bündnis 90/Die Grünen) 
geht davon aus, dass es Kosten von 27 bis zu 34 Mrd. 
Euro verursachen würde. (Blömer et al. 2021, S. 38). 
Eingeschlossen sind dabei die »Anpassungsreaktio-
nen« der Eltern: »Bei den Familien ist eine Reduktion 
des Arbeitsangebots zu erwarten. Dies betrifft sowohl 
die Anzahl an berufstätigen Personen als auch den 
Arbeitsumfang der Personen, die weiterhin in einem 
Beschäftigungsverhältnis bleiben.« (Blömer et al. 
2021, S. 38) Dabei wäre (nur) von einer Reduzierung 
der Armutsgefährdungsquote um 2,6% auszugehen. 
Deutliche Verbesserungen würden sich allerdings für 
die unteren drei Einkommensdezile ergeben, für die 
oberen fünf Dezile würde sich kaum etwas verbes-
sern. Dabei liegt das sechste Dezil bei einem verfüg-
baren Jahreshaushaltseinkommen von ca. 35 000 Euro  
(Blömer et al. 2021, S. 33 ff.).

Zusammenfassung bisheriger Leistungen 
als ersten Schritt

Kinderarmut ist individuell wie gesamtgesellschaftlich 
folgenschwer und sollte bekämpft werden. Fraglich 
ist jedoch, dass das mit der geplanten Kindergrund-
sicherung erfolgreich geschehen kann. Der deutliche 
Vorteil wäre eine Zusammenfassung bisheriger Leis-
tungen und damit die Erleichterung der Beantragung. 
Der bisherige Kinderfreibetrag könnte allerdings nur 
2 Hier hat das Bundesverfassungsgericht allerdings Reformbedarf 
gefordert: BVerfG, Urteil vom 7. Juli 2020, 2 BvR 696/12, S. 4.

https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-Verdienstunterschiede/verdienste-branchen.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-Verdienstunterschiede/verdienste-branchen.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-Verdienstunterschiede/verdienste-branchen.html
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dann fortfallen, wenn das kindliche Existenzminimum 
auch für Eltern der höchsten Steuerprogressionsstufe 
freigestellt wäre. Das wäre mit einem Grundbetrag von 
315 Euro im Rahmen des gegenwärtigen Kinderfreibe-
trages realisiert. Allerdings soll das Existenzminimum 
neu berechnet werden, was höchstwahrscheinlich zu 
einer Erhöhung führen wird, die selbstredend auch für 
Eltern der höchsten Progressionsstufe umgesetzt wer-
den müsste. Aus fiskalischen Gründen wird der Kinder-
freibetrag also erhalten bleiben, was die Transparenz 
im Familienleistungsausgleich wieder einschränkt.

Wie das oben zitierte Gutachten deutlich ge-
macht hat, dürfte eine Leistung von maximal 839 Euro 
(SPD-Modell) bzw. 728 Euro (Bündnis 90/Die Grünen) 
negativ auf die Arbeitsangebote von Eltern wirken und 
müsste wirkungsvoll degressiv gestaltet sein und mit 
geschickt gewählten Entzugsraten verbunden werden. 

Auf Familien ausgerichtete Arbeitsmarktpolitik 
und eine gute, überall verfügbare Frühbetreuung

Wird die Tatsache berücksichtigt, dass (vor der  
Corona-Pandemie) ca. 70% der Bedarfsgemeinschaf-
ten solche mit mindestens einem Langzeitleistungsbe-
ziehenden waren und in ca. 36% davon Kinder unter 
18 Jahren lebten, wird deutlich, dass eine stark erhöhte 
Geldleistung für die Kinder das Armutsproblem nur 
vordergründig löst. Eigentlich geht es (auch im Hin-
blick auf die elterliche Verantwortung i. S. von Artikel 6 
Abs. 2 und eine pädagogische Vorbildfunktion) darum, 
möglichst vielen Eltern eine Erwerbstätigkeit zu ermög-
lichen. Gefragt wäre also eine auf Familien ausgerich-
tete Arbeitsmarktpolitik. Eine grundsätzlich kostenfreie 
Kita-Nutzung ist mit Blick auf die »Familie der Mitte«, 
die ihren Unterhalt z. T. mit erheblichem Kraftaufwand 
in der Vereinbarung von Familie und Erwerbstätigkeit 
selbst erwirtschaftet, überfällig. Gering verdienende 
Eltern könnten z.B. durch Kinderzahl abhängige Lohn-
zuschüsse (staatlich finanziert) unterstützt werden.

Zusammenfassend sollte also ein großes Frage-
zeichen hinter die Einführung einer Kindergrundsiche-
rung in Anlehnung an die bisher bekannten Modelle 
gemacht werden, dies ganz unabhängig von den ho-
hen fiskalischen Kosten. Alle Kinder verdienen eine 
optimale Förderung ihrer Chancen und Potenziale. 
Das geschieht eher durch eine gute und überall verfüg-
bare Frühbetreuung und ein durchgehend förderndes 
Schulsystem als durch eine hohe Geldleistung.
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Klimaschutz und Energiewende:  
Ambitionierte Ziele im Koalitionsvertrag – wie weit ist  
nach 100 Tagen die Umsetzung?

Als die aktuelle Bundesregierung den Koalitionsver-
trag verhandelte und ihr Amt antrat, standen die Zei-

chen auf Aufbruch. Nach fast zwei 
Jahren Covid-19-Pandemie trat 

die Bewältigung der Klimakrise 
wieder in den Vordergrund: Mit 
dem Koalitionsvertrag sollten 
die Weichen für die Umsetzung 

des Klimaschutzgesetzes aus 
dem Jahr 2021 gestellt werden, 
mit dem Ziel, Nettotreibhausgas-
neutralität bis 2045 und darauf 
hinführende Zwischenziele für 
2030 und 2040 erreichen zu wol-
len. Beispielhaft und zugleich pro-

grammatische Ansage dafür ist 
die Bündelung der Kompeten-
zen für Klimaschutz und Ener-
giepolitik im Bundesministerium 

für Wirtschaft und Klimaschutz 
unter dem neuen Bundesminister 
Robert Habeck.

Kaum im Amt, musste sich die 
neue Regierung allerdings mit ei-
ner zusätzlichen Krise beschäfti-
gen – sich täglich zuspitzenden 
Drohungen der russischen Regie-

rung an die Ukraine, EU und NATO, die am 24. Feb-
ruar 2022 in den Einmarsch russischer Truppen in die 
Ukraine mündeten. In der Folge steht die Sicherheit 
der Energieversorgung in Deutschland und der EU 
insgesamt in Frage. Jahrzehntelange Gewissheiten 
über stabile Lieferbeziehungen (selbst zu Zeiten des 
kalten Krieges) gelten plötzlich nicht mehr. Die Preise 
aller fossilen Energien sowie von Strom stiegen deut-
lich, beim Erdgas sogar in bisher nie gekannte Höhen. 

Welche Folgen der Krieg Russlands gegen die 
Ukraine auf den Klimaschutz haben wird, lässt sich 
heute noch nicht genau sagen. Sicher scheint, dass 
es kurzfristig mit dem aus Gründen der Versor-
gungssicherheit notwendigen Wechsel von Erdgas 
zu Kohle im Bereich der Stromerzeugung zu höhe-
ren CO2-Emissionen kommen wird. Auf der anderen 
Seite wirken die mit dem Krieg deutlich gewordenen 
geopolitischen Risiken als zusätzliche Motivation für 
die Beschleunigung von Energiewende und Klima-
schutzmaßnahmen. Denn die beiden grundlegenden 
Strategien zum Klimaschutz, nämlich Energieeffizienz 
und der Ausbau der erneuerbaren Energien, dienen 
zugleich der Verringerung unserer Abhängigkeit von 
Gas, Öl und Kohle. Klimapolitik muss genau hier Prio-
ritäten setzen, denn mittlerweile sind nicht nur viele 

Energieeffizienzmaßnahmen, sondern auch der Aus-
bau erneuerbarer Energien kostengünstiger zu reali-
sieren als neue Energieversorgungsoptionen auf Basis 
fossiler Energien, wie z.B. LNG-Terminals.

Aufgrund der aktuellen komplexen Gemengelage 
und vollkommen veränderten Rahmenbedingungen 
ist es nicht einfach, eine erste Bilanz zu ziehen. Wir 
wollen es trotzdem tun und fragen: Welche Vorha-
ben setzte sich die Regierung im Koalitionsvertrag? 
Welche Schritte wurden bisher konkret zu ihrer Ver-
wirklichung unternommen? Im Folgenden soll zuerst 
eine Reflexion zentraler Vorhaben aus dem Koalitions-
vertrag erfolgen, insbesondere hinsichtlich der Frage: 
Werden sie den Anforderungen des Klimaschutzes 
durch das Übereinkommen von Paris – mit dem Ziel, 
den weltweiten Temperaturanstieg auf deutlich unter 
2° Celsius, möglichst sogar 1,5° Celsius zu begrenzen 
– und das deutsche Ziel Nettotreibhausgasneutralität 
bis 2045 erreichen zu wollen, gerecht? Es folgt dann 
jeweils eine Diskussion der bisherigen Fortschritte 
bei der Umsetzung, soweit sie sich bisher (Stand:  
9. März 2022) abzeichnen (das von der Bundesregie-
rung angekündigte »Oster- bzw. Sommerpaket« für 
den Klimaschutz konnte dabei noch nicht berück-
sichtigt werden). Starten wollen wir aber mit einer 
übergreifenden Würdigung von Geist, Narrativ und 
Ausrichtung des Koalitionsvertrags im Hinblick auf 
die Klimapolitik. 

KLIMAPOLITIK – DER KOALITIONSVERTRAG 
SETZT DAS SIGNAL ZUM AUFBRUCH

Beherrschte in den letzten Jahren die Diskussion 
über die richtigen Klimaschutzziele das politische 
Handeln, nicht zuletzt angetrieben durch den Druck 
der Zivilgesellschaft – allen voran die »Fridays-for- 
Future«-Bewegung – und ein wegweisendes Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts aus dem Frühjahr 2021, 
so ist der Geist des Koalitionsvertrags geprägt von 
einem klaren, aber auch dringend notwendigen Um-
setzungswillen. Dies betrifft alle relevanten Sektoren 
gleichermaßen, wenn auch den Bereich Verkehr deut-
lich am schwächsten. Der beschleunigte Umstieg auf 
Elektromobilität und die Stärkung der Bahn/des ÖPNV 
wird absehbar nicht ausreichen für eine umfassende 
Mobilitätswende. Stärkung des Rad- und Fußverkehrs 
und eine umweltgerechte Stadtentwicklung kommen 
zu kurz.

Bemerkenswert ist das positive Narrativ des 
Vertrages. Klimaschutz wird an vielen Stellen als Ge-
staltungschance verstanden und als Möglichkeit zur 
Sicherung des Industriestandortes Deutschland so-
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wie als entscheidender Beitrag für das Auslösen einer 
Innovationsdynamik. Maßnahmen zum Schutz des 
Klimas werden nicht als Gegensatz zu industrieller 
Entwicklung gesehen, sondern zusammengedacht mit 
Deutschland als einem zukunftsfähigen, innovativen 
und attraktiven Industriestandort. Damit folgt der Ko-
alitionsvertrag dem Ansatz des European Green Deal 
der Europäischen Union und formuliert Klimaschutz 
als Querschnittsaufgabe.

Die klar formulierte Ausrichtung auf das Erreichen 
des 1,5°-Celsius-Ziels kann als übergeordnete Hand-
lungsanleitung verstanden werden. Dafür soll 2022 
das erst vor Jahresfrist angepasste Klimaschutzgesetz 
noch einmal weiterentwickelt und ein Klimaschutzso-
fortprogramm aufgestellt werden. Alle gesetzlichen 
Vorhaben sollen einen Klimacheck durchlaufen. Hier-
bei bleibt allerdings abzuwarten, wie effektiv dieser 
ist. In der gewählten Formulierung ist er zumindest 
nicht gleichzusetzen mit einem Klimaschutzvorbehalt 
oder sogar Vetorecht aus Sicht des Klimaschutzes, 
das in den Verhandlungen über den Koalitionsvertrag 
selbst immer mal wieder zum Gegenstand gemacht 
wurde. Bei der Weiterentwicklung des Klimaschutzge-
setzes ist zu befürchten, dass das im jetzigen Gesetz 
verankerte »scharfe Schwert« der absoluten jährli-
chen Sektorziele zugunsten einer sektorübergreifen-
den mehrjährigen Gesamtrechnung deutlich aufge-
weicht wird. Die Umstellung würde zweifelsohne zu 
mehr Flexibilität führen, den Ministerien aber auch 
der Druck genommen, ihre Klimaschutzmaßnahmen 
nachzuschärfen, wenn die sektorspezifischen Ziele 
nicht erreicht werden. 

UMSETZUNG IN DEN SEKTOREN – DIE MÜHSAL 
DER EBENE

Auf der Ebene der Sektoren liest sich der Koalitions-
vertrag wie ein Kompendium der notwendigen Kli-
maschutzstrategien. Der Detaillierungsgrad ist dabei 
jedoch unterschiedlich: In manchen Bereichen werden 
Ausbauziele formuliert, in anderen eher konkrete Ge-
setzesvorhaben. Viele Zielformulierungen leiten sich 
direkt aus den großen Transformationsstudien aus 
dem Jahr 2021 ab, die aufzeigen, wie Deutschland 
bis 2045 treibhausgasneutral werden kann, und ge-
hen zum Teil sogar darüber hinaus (vgl. Samadi und 
Lechtenböhmer 2022). 

Ausbau erneuerbarer Energien

Dies gilt beispielsweise für den für Klimaschutz zent-
ralen Ausbau der erneuerbaren Energien, wobei zwei 
übergeordnete Ziele formuliert werden:

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Ab-
deckung des Bruttostromverbrauchs soll in der Ziel-
setzung für das Jahr 2030 von aktuell 65% auf 80% an-
gehoben werden und gleichzeitig die Bezugsgrundlage 
für den Bruttostromverbrauch im Jahr 2030 ebenfalls 
deutlich erhöht werden, auf 680 bis 750 TWh. 

Bis 2030 sollen zudem 50% der Wärme »klimaneu-
tral« erzeugt werden (es dürfte treibhausgasneutral 
gemeint sein.

Weitergehende Ziele als in den meisten Transfor-
mationsstudien weist der Koalitionsvertrag auch bei 
der Elektrifizierung im Verkehrsbereich auf, mit 15 Mio. 
Elektro-Pkw bis 2030, sowie für die heimische Wasser-
stofferzeugung mit der Verdoppelung des Ziels für die 
Elektrolysekapazitäten von 5 auf 10 GW im Jahr 2030.

Ganz explizit werden für das Jahr 2030 konkrete 
Ausbauziele für Photovoltaik und Offshore-Wind-
energie formuliert und für Onshore-Windenergie ein 
2% Flächenziel vorgegeben. Ganz entscheidend ist 
aber, dass für den Ausbau erneuerbarer Energien ein 
klarer Vorrang in der Schutzgüterabwägung gelten 
soll und damit viele der heutigen Blockaden (z.B. in 
der Abwägung gegenüber dem Natur-/Artenschutz) 
behoben werden könnten. Für die zentrale Heraus-
forderung der Beschleunigung der Planungs- und 
Genehmigungszeiten werden konkrete Instrumente 
genannt, deren schnelle Umsetzung essentiell ist, um 
die notwendige Ausbaugeschwindigkeit zu generieren. 
Insgesamt soll die dezentrale Nutzung erneuerbarer 
Energien gestärkt werden u.a. durch eine Solarpflicht 
für Nutzgebäude und vereinfachte Regeln für Mieter-
strommodelle sowie die Unterstützung der Aufstellung 
von kommunalen Wärmeplänen. Die Einbindung der 
Konsumenten als auch der Kommunen dürfte dabei 
ein Schlüssel für eine erfolgreiche Umsetzung der 
Ziele sein.

In der Eröffnungsbilanz Klimaschutz von Minis-
ter Habeck von Januar 2022 und dem Entwurf zur 
EEG-Novelle wurden die Ausbauziele im Stromsektor 
weiter konkretisiert und fortgeschrieben. Unter An-
setzung eines Bruttostromverbrauchs von 715 TWh im 
Jahr 2030 wird das 80%-Ziel auf 572 TWh aus erneu-
erbaren Energien festgelegt. Die Ausbauraten sollen 
auf ein Niveau von 10 GW/a bis 2027 bei Windenergie 
an Land und auf 20 GW/a bis 2028 bei Solarenergie 
gesteigert werden. Auch der Ausbau der Windener-
gie auf See soll sich beschleunigen. Ein notwendiger, 
wenn nicht überfälliger Schritt ist, dass die Einspei-
severgütung für kleinere Anlagen angehoben und die 
Leistungsgrenze erweitert werden soll. Mit der in den 
angekündigten Gesetzesvorhaben anvisierten Ziel-
setzung, dass die Stromversorgung bereits im Jahr 
2035 nahezu vollständig auf erneuerbaren Energien 
beruhen soll, setzt die neue Bundesregierung klare 
Zeichen. Sie erkennt damit an, dass der Sektor Strom-
versorgung fünf bis zehn Jahre schneller sein muss als 
die anderen Sektoren und eine erfolgreiche Umsteue-
rung in der Strombereitstellung die zentrale Grundlage 
für das Erreichen der übergeordneten Zielsetzung auf 
Ebene des Gesamtenergiesystems ist.

Ausstieg aus der Kohleverstromung

Den Wahlkampf hat das Thema beschleunigter Aus-
stieg aus der Kohleverstromung stark geprägt. Hier 
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bemüht der Koalitionsvertrag einen Formulierungs-
trick. Er legt sich nicht genau fest, sondern spricht da-
von, dass dieser idealerweise bis 2030 erreicht werden 
soll. Auch wenn dieses Ziel unter dem Eindruck des 
Kriegs in der Ukraine gegenwärtig von unterschiedli-
cher Seite in Frage gestellt scheint, ist er für den Kli-
maschutz, für den die kumulierten Emissionen zählen, 
essentiell. Unter der Voraussetzung eines gelingenden 
verstärkten Ausbaus erneuerbarer Energien und einer 
Normalisierung der Gaspreise könnte die Rückführung 
der Kohleverstromung marktbedingt sehr schnell ge-
hen. Helfen kann dabei die Zielvorgabe im Koaliti-
onsvertrag, den für die Energiewirtschaft relevanten 
CO2-Preis nicht unter 60 Euro/t CO2 sinken zu lassen 
und damit zumindest indirekt einen CO2-Mindestpreis 
einzuführen. Kurzfristig wird jedoch vermutlich der 
Ausstieg aus Gründen der Versorgungssicherheit eher 
verlangsamt, mindestens verbleiben Kohlekraftwerke 
aber Teil einer aufgestockten Netz- und Marktreserve.

Entwicklung einer Wasserstoffstrategie

Ein wichtiger Schwerpunkt im Koalitionsvertrag ist 
der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Das Stichwort 
Wasserstoff kommt allein 28-mal im Vertragstext vor. 
Hervorzuheben ist hier das gegenüber der bisherigen 
Wasserstoffstrategie des Bundes verstärkte Fokussie-
ren auf die heimische Erzeugung. Dies erscheint vor 
dem Hintergrund zum Teil unrealistischer Hoffnun-
gen, quasi im Turbotempo komplexe internationale 
Importstrukturen schaffen zu können, absolut sinn-
voll. Der Eröffnungsbilanz Klimaschutz zufolge will die 
Bundesregierung die Nationale Wasserstoffstrategie 
noch in diesem Jahr überarbeiten und zusätzliche 
Förderprogramme auf den Weg bringen. Genaueres 
bleibt also abzuwarten. Die aktuellen geopolitischen 
Verwerfungen machen aber auch deutlich, dass bei 
der Entwicklung von Wasserstoffimportstrukturen von 
Anfang an hohe Anforderungen an Diversifizierung 
und vertrauensvolle Partnerschaften gestellt werden 
müssen.

Entlastungen

Während für die Energiewirtschaft Vorstellungen für 
die Entwicklung des CO2-Preises bestehen, gilt dies au-
ßerhalb nicht. Klarheit besteht dagegen in Bezug auf 
die Abschaffung der durch die Stromverbrauchenden 
zu zahlenden EEG-Umlage und die Zielsetzung, An-
reize für die Sektorenkopplung durch den verstärkten 
Einsatz von Strom zu schaffen. Die Abschaffung der 
EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 ist grundsätzlich bereits 
beschlossen worden. Die Gelegenheit ist günstig, weil 
die aktuell hohen Marktpreise für Strom den notwen-
digen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt minimieren. 
Hinzu kommen zur sozialen Abfederung der hohen 
Gas- und Ölpreise direkte Zuschüsse für Menschen, 
die Wohngeld beziehen, als auch eine Erhöhung der 
Pendlerpauschale. Letzteres ist dabei durchaus kri-

tisch zu sehen, da hierdurch eine ungleichförmige 
Entlastung in Abhängigkeit des Steuersatzes erfolgt. 
Inwieweit zusätzliche Entlastungen von potenziellen 
Mehrkosten über ein »Pro-Kopf-Klimageld« erfolgen, 
bleibt bisher unklar. 

Klimaschutz in der Industrie

Klimaschutz in der Industrie bildet einen starken 
Schwerpunkt im Koalitionsvertrag. Der Industrie soll 
mit konkreten Finanzierungsinstrumenten wie Klima-
schutzverträgen (Carbon Contracts for Difference) 
geholfen werden, Investitionen in klimaverträgliche 
Produktionsstrukturen auch unter dem großen Druck 
des Weltmarktes tätigen zu können. Über eine »Allianz 
für Transformation« soll sichergestellt werden, dass 
alle zentralen Akteure (d.h. Wirtschaft, Verbände und 
Gewerkschaften) bei der Umsetzung des notwendi-
gen Transformationspfades an einem Strang ziehen. 
Die Formulierungen für den beschleunigten Einstieg 
in eine Kreislaufwirtschaft im Koalitionsvertrag, die 
die industrielle Wende flankieren soll, können für die 
Bundesebene durchaus als Meilenstein verstanden 
werden. Zentrale Ansätze sind die Entwicklung einer 
nationalen Kreislaufstrategie, die Einführung eines 
Produktpasses und eines Recyclinglabels sowie von 
Recyclingquoten. Über diese Stichworte geht die Er-
öffnungsbilanz Klimaschutz bisher allerdings nicht hi-
naus, eine weitere Konkretisierung bleibt abzuwarten.

Klimaschutz und Gebäude

Auch im Bereich Klimaschutz und Gebäude liest sich 
der Vertrag wie eine gute Menüliste: die Erhöhung des 
Förderstandards bei der Gebäudesanierung, Erstellung 
von Sanierungsfahrplänen, Förderung des seriellen 
Sanierens, Einführung eines digitalen Gebäuderes-
sourcenpass und eine sozial gerechte Verteilung von 
Zusatzkosten auf Mieter und Vermieter sind hier nur 
einige Beispiele. Zentral wird sein, dass es nicht nur 
bei den an verschiedenen Stellen formulierten Prüf-
aufträgen (z.B. für die Möglichkeiten des Umstiegs auf 
eine Teilwarmmiete) bleibt, sondern die Maßnahmen 
auch in die Umsetzung kommen. 

Viel Rätselraten hat die Ankündigung ausgelöst, 
dass ab 2025 jede neu eingebaute Heizung auf der 
Basis von mindestens 65% erneuerbarer Energien 
betrieben werden soll. Das kann eigentlich nur von 
Wärmepumpen und spezifischen Nahwärmeangeboten 
erfüllt werden. Für Letztere war in der Eröffnungsbi-
lanz Klimaschutz zu lesen, dass die Bundesförderung 
für effiziente Wärmenetze (BEW) unmittelbar nach der 
beihilferechtlichen Genehmigung in Kraft gesetzt und 
ihre Finanzierung aufgestockt werden soll. Welche der 
übrigen Maßnahmen in welcher Ambition und Konkre-
tisierung in dem Oster- bzw. Sommerpaket enthalten 
sein wird, bleibt spannend abzuwarten. Studien zeigen 
die große Hebelwirkung im Bereich der Gebäude. So 
hat das Wuppertal Institut aufzeigt, wie die Gebäude-
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wärme schon 2035 nahezu treibhausgasneutral sein 
könnte (Thomas et al. 2022).

Internationale Initiativen

Auch auf internationaler Ebene sollen wichtige Im-
pulse gesetzt werden. Dies gilt für die Weiterent-
wicklung von bilateralen Wasserstoff- und Energie-
partnerschaften genauso wie für die Unterstützung 
der Europäischen Union bei der Umsetzung ihres 
Klimaschutzprogramms »Fit for 55«. Im Rahmen der 
G-7-Präsidentschaft in diesem Jahr will die neue Bun-
desregierung eine Initiative für die Einrichtung soge-
nannter Klimaklubs ergreifen und damit Möglichkei-
ten schaffen, dass sich Vorreiterländer für den Klima-
schutz vernetzen und unter einheitlichen Bedingungen 
schneller als der Rest der Welt vorangehen. Damit soll 
die Umsetzungsgeschwindigkeit deutlich über das hin-
aus erhöht werden, was über große komplexe interna-
tionale Klimaschutzkonferenzen wie kürzlich in Glas-
gow erreicht werden kann. Derartige Partnerschaften 
auf Augenhöhe sind zentral, um geopolitische Risiken 
von Anfang an zu vermeiden.

FAZIT

Bei der Vielzahl der Vorhaben ist es verständlich, dass 
nach den ersten 100 Tagen viele Punkte noch nicht 
konkretisiert werden konnten. Viel wird auf das in 
Kürze erwartete »Osterpaket« ankommen. Es sollte 
auch Antworten auf Fragen geben, die im Koalitions-
vertrag offenbleiben. Beispielhaft ist dies die Frage, 
wie die Kapazitätsengpässe im Handwerk, die einen 

massiven Flaschenhals für eine Erhöhung der energe-
tischen Sanierungsrate im Gebäudebereich und den 
Ausbau erneuerbarer Energien darstellen, behoben 
werden sollen. Eine zentrale Herausforderung bleibt 
auch, die mit der Umsetzung der Klimaschutzziele 
verbundenen Strukturwandeleffekte zu flankieren. Die 
im Koalitionsvertrag genannten Strukturwandelthe-
men Kohle und Automobilwirtschaft sind dabei zwar 
zwei wichtige Bereiche, aber angesichts der massi-
ven Veränderungen, die notwendig sind, nicht viel 
mehr als die Speerspitze. Entsprechend kommt es 
entscheidend darauf an die strukturellen Wirkungen 
in der Breite früh zu erkennen und flankierende Maß-
nahmen zu ergreifen.

Für den Klimawandel, der durch die kumulierten 
Emissionen getrieben wird, d.h. die insgesamt über 
den Zeitverlauf ausgestoßenen Emissionen und sich 
nicht nach den Emissionen an einem bestimmten Zeit-
punkt ausrichtet, befinden wir uns in der entscheiden-
den Dekade der Umsetzung. Das trifft, wie wir spä-
testens seit dem Krieg Russlands wissen, ebenso auf 
die Sicherheit unserer Energieversorgung durch eine 
beschleunigte Abkehr von Importen fossiler Energie-
träger zu. Gründe genug, jetzt schnell und konsequent 
zu handeln.

LITERATUR 
Samadi, S. und S. Lechtenböhmer (2022), »Klimaneutralität bis 2045 – 
Vergleich der Entwicklungen im Energiesystem in aktuellen Szenarien 
für Deutschland«, Energiewirtschaftliche Tagesfragen 72(3), 31–35. 

Thomas, S., D. Schüwer, F, Vondung und O. Wagner (2022), Heizen ohne 
Öl und Gas bis 2035 – ein Sofortprogramm für erneuerbare Wärme und 
effiziente Gebäude. Studie im Auftrag von Greenpeace e.V., Wuppertal 
Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH Wuppertal.

Jörg Müller-Lietzkow

Digitalpolitische Dilemmata und Chancen
Wie schaffen wir es, gute alte und neue Digitalstrategien in schwierigen 
Zeiten umzusetzen?

Die politische Sortierung der Digitalressorts vor der 
Bundestagswahl 2021 war durch eine hohe Fragmen-
tierung der Zuständigkeiten gekennzeichnet. Auch 
wenn die ehemalige Bundeskanzlerin noch 2017 
verkündete, dass das Kanzleramt die Führung über-
nehmen würde, hat der Alltag doch gezeigt, dass die 
Ressortzuständigkeiten und somit die Verteilung der 
Mittel nur suboptimal gelungen sind. 

DER BLICK ZURÜCK: 2021 UND DIE  
AUSGANGSLAGE VOR DER WAHL 2021

Trotz eines Schwerpunktes mit Digitalrat, Digital-
staatsministerin im Kanzleramt, Beirat junge Digitale 
Wirtschaft, Innovation Council und vielen weiteren 

Gremien, zwei Enquete-Kommissionen (KI und beruf-
liche Bildung) mit Digitalschwerpunkten und einem 
politischen Ausschuss Digitale Agenda im Deutschen 
Bundestag blieb der Eindruck, dass 
zwar viel geredet aber insgesamt 
zu wenig gemacht bzw. konse-
quent umgesetzt worden sei. 

Hinzu kommen noch Insti-
tutionen, wie die SPRIN-D (Bun-
desagentur für Sprunginnovati-
onen)1, der Beauftragte des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 

1 SPRIN-D, Agentur für Sprunginnvoationen 
(seit 2020), siehe unter https://www.sprind.
org/de/.
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Energie (BMWi) für Start-ups und Digitale Wirtschaft, 
die Zuständigkeiten beim damaligen Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), 
die Verankerung der Digitalisierung im Gesundheits-
wesen im Bundesministerium der Gesundheit (BMG) 
sowie der Cyberinnovation-Hub2 des Bundesminis-
teriums der Verteidigung (BMVG). Auch hinsichtlich 
der finanziellen Mittel wurden an vielen Stellen eher 
üppige Budgets avisiert und bereitgestellt (gerade 
beim Breitbandausbau und im Mobilfunksektor). Die 
größten Versäumnisse lagen daher weniger an einer 
strategischen Ausrichtung bzw. Willensbekunden, 
sondern mangelnder Konzentration, bürokratischen 
Hürden u.a. des Vergaberechts und vor allem in der 
Umsetzung bzw. Realisation.

GEGENWART 2022

Deutschland ist, bei allen erkennbaren Schwächen, 
dennoch keine digitale Wüste, wie es häufiger postu-
liert wird. Gerade in den Sektoren Industrie 4.0, IoT 
sowie im Bereich der KI- und Robotikforschung (z.B. 
DFKI3) spielt das Land in der ersten Liga mit. 

Weniger progressiv, aber für viele plakativ sind 
es die Sektoren Social Media, Konsumentenportale 
oder auch Streaming-Services, die als rückständig 
wahrgenommen werden. Ambivalent gestalten sich 
die Felder Smart Citys, digitale Bildung oder auch 
eGovernment in Deutschland, obschon die Initia-
tiven von Bund und Ländern in den vergangenen 
fünf Jahren hier zu einer signifikanten Verbesserung 
der Gesamtlage beigetragen haben. Hier kommt es 
letzten Endes auf den Standpunkt bzw. die Sicht-
weise an. Klar dürfte allerdings im Jahr 2022 sein, 
dass dominierende Hardware- und Softwaretechno-
logien (insbesondere Betriebssysteme und Plattfor-
men) im Wesentlichen nicht aus Deutschland, ja nicht 
einmal Europa stammen. Es gibt eine signifikante 
Abhängigkeit im Hinblick auf Nordamerika und Asien, 
insbesondere China. Damit mangelt es an digitaler  
Souveränität. 

DIGITALE INFRASTRUKTUR UND MOBILFUNK

Das wesentlichste Manko, das seit Jahren durch die 
Politik einerseits angemahnt, andererseits verspro-
chen wird, lautet: »Schnelles Internet«. Allein schon 
der Terminus ist eher fragwürdig, wichtig und letzt-
lich entscheiden sind die Konnektivität und hohe Da-
tentransferraten. Aber sei es drum. Wie die Vorgän-
gerregierung schickt sich die neue Bundesregierung 
nun auch an, die Gigabit-Gesellschaft zu schaffen, so 
wie es das Eckpunktepapier zur (neuen) Strategie des 
BMDV (2022) übertitelt ist. 

2 Cyberinnovation hub, seit 2017, siehe unter: https://www.cyberin-
novationhub.de/.
3 Gerade das DFKI wird inzwischen weltweit als eine der Top-Adres-
sen im Bereich der KI-Grundlagen und -Anwendungsforschung gese-
hen (siehe unter https://www.dfki.de/web, aufgerufen am 1. April 
2022.

Dazu sollen die Genehmigungsverfahren generell 
durch Digitalisierung vereinfacht, alternative (schnel-
lere) Verlegemethoden für Glasfaser gewählt, die Rah-
menbedingungen für den privatwirtschaftlichen Ausbau 
verbessert und die Potenziale von 5G gehoben werden. 
Selbst bei genauerer Durchsicht des Eckpunktepapiers 
fällt auf, dass ähnliche Ziele schon in der Vorgängerre-
gierung vereinbart wurden. Einmal mehr bestärkt dies 
den Eindruck, dass in Deutschland kein Strategie-, ja 
nicht einmal ein Finanzierungsproblem im Rahmen des 
Breitband- und Mobilfunkausbaus besteht, sondern 
(immer noch) ein Umsetzungsdilemma herrscht. 

KOALITIONSVERTRAG UND STRUKTUR-
ENTSCHEIDUNGEN

Über 260 Erwähnungen findet der Wortstamm Digi-
talisierung sowie eine prominente Positionierung der 
Kernaussagen zum Thema (Kapitel 2, S. 12-15, direkt 
nach der Präambel) im Koalitionsvertrag (SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen und FDP 2021), das bisherige Ver-
kehrsministerium hat die Reihenfolge der Priorisierung 
in der Namensgebung verändert (BMDV = Bundesmi-
nisterium für Digitales und Verkehr), in vielen Ressorts 
wird die Wichtigkeit betont – und doch kann man 
sich nicht des Eindrucks erwehren, dass eine echte 
Veränderung der Digitalpolitik eben (noch) nicht er-
reicht wurde. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass 
die Überschriften und Absichtserklärungen (digitaler 
Staat und digitale Verwaltung, digitale Infrastruktur, 
digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit, Nutzung von 
Daten und Datenrecht, digitale Gesellschaft, digitale 
Schlüsseltechnologien, Nachhaltigkeit in der Digita-
lisierung, digitale Wirtschaft) gut lesen lassen, aber 
es fehlt häufig eine Konkretisierung und Erklärung 
der vielen Vorhaben. 

Außerdem kann man sich nicht des Eindrucks er-
wehren, dass das Verhältnis des Staates zu den korre-
spondierenden anderen Teilsystemen (Wirtschaft und 
Wissenschaft) nicht klar im Rollenverständnis ausdif-
ferenziert wird. Gerade im Kontext der Digitalisierung 
nur auf die Marktmechanismen der Anreizwirkung von 
Investitionsprogrammen auf die Teilsysteme zu hoffen 
kann, wie schon die letzten Legislaturperioden gezeigt 
haben, zu Fehlallokationen bzw. Nicht-Wirksamkeit 
führen. Für das Wissenschaftssystem gilt zudem, dass 
im neuen Koalitionsvertrag die Transferkomponenten 
deutlich, nicht aber die Rolle der Grundlagenforschung 
im Feld als für sich stehend betont wird. Hier wird es 
spannend sein zu beobachten, wie sich das mit dem 
Grundsatz der Forschungsfreiheit vereinbaren lassen 
wird, sollen nicht die Forschungsinstitutionen zu rei-
nen Dienstleistern der Wirtschaft degradiert werden.

HAUSHALTSGRÖSSEN UND HAUSHALTS-
PLANUNGEN

Eine kritische Frage, die sich jede Regierung stellen 
muss, ist, ob Digitalinnovationen und ein Digitali-

https://www.cyberinnovationhub.de/
https://www.cyberinnovationhub.de/
https://www.dfki.de/web
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sierungsschub vor allem staatlich getrieben werden 
sollen (und können). Der neidische Blick ins Silicon 
Valley verschleiert manchmal die Tatsache, dass in 
den USA eben nicht die staatlichen Instrumente die 
Digitalisierung in der Breite begünstigen, sondern 
dass innerhalb eines halben Jahrhunderts dort Groß-
konzerne kapitalgetrieben ihre Wirtschaftsinteressen 
durch kontinuierliches Innovieren vorangetrieben ha-
ben. Auch der Blick nach Shenzen in China offenbart, 
dass es nicht primär staatliche Subventionen und 
Investitionen der Haupttreiber für die Entwicklun-
gen gewesen sind, sondern Marktliberalisierungs- 
und Konzentrationseffekte sowie ein enorm großer 
Binnenmarkt. 

Etwas konkreter muss man sich daher fragen: 
Ist es überhaupt schlüssig und gerechtfertigt, dass 
der Staat im Kontext der Digitalisierung (in vielen 
möglichen Facetten) eingreift? Dafür spricht, dass 
die Innovationslücke innerhalb Europas und insbe-
sondere Deutschland gravierend ausfällt und von 
daher hier ein Anschub benötigt wird. Allerdings ist 
es schon zentral zu definieren, wie langfristig solche 
Vorhaben finanziell abgesichert und der mögliche 
Erfolg verwertet werden sollen. Umgekehrt darf ein 
Aushebeln von allen Marktmechanismen durch eine 
Dauersubventionierung nicht zu einem massiven 
Marktversagen führen, da ansonsten keine Innova-
tionkraft entsteht. Hier stand die alte und steht die 
neue Bundesregierung vor einem ersten digitalpoliti-
schen Dilemma, das Clayton Christensen sicherlich für 
ein neues Buch in Analogie zum Innovator‘s Dilemma 
inspirieren könnte.

Noch schwieriger aber als die Finanzierungssi-
cherheit ist auch die Frage der Finanzierungsentschei-
dungen. Gerade in den Digitalfeldern bedeutet Geld 
auch Geschwindigkeit. Nur wird der Bundeshaushalt 
durch andere Mehrausgaben ohnehin stark belas-
tet, so dass neben den Corona-Ausgaben auch noch 
100 Mrd. Euro als Sondervermögen für die Bundes-
wehr bereitgestellt werden sollen. Letzteres kann 
eine echte Chance für Digitaltechnologien bzw. Pro-
jekte sein, wenn man den Mut hat, eine Art deutscher 
DARPA4 zuzulassen.

DIGITALE SOUVERÄNITÄT ODER ABHÄNGIGKEIT?

Eines der vielleicht wichtigsten Themen für die Zu-
kunft, die digitale Souveränität, steht offenkundig 
auch bei der neuen Bundesregierung zu wenig auf 
der Agenda. Zwar gibt es entsprechende Exper-
tengruppen und Beiräte (u.a. im BMBF, noch initi-
iert durch die Vorgängerregierung) sowie eine sehr 
aufschlussreiche, aktuelle und umfängliche Studie 
im Auftrag des BMWi (ZEW 2021), aber Umsetzungs-
ideen und vor allem Unterstützung der Wirtschaft 

4 Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ist eine 
Behörde des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten, die 
Forschungsprojekte für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten 
durchführt.

an dieser Stelle scheint in weite Ferne zu rücken. 
Doch gerade hier kann, nein, eigentlich muss man 
die neue Regierung in die Pflicht nehmen. Ein we-
sentlicher Schritt war z.B. das Projekt GAIA-X, das im 
Hyperscaler-Segment als nationale Antwort auf die 
Dominanz nordamerikanischer und asiatischer Ange-
bote bestehen sollte, anscheinend aber in der neuen 
Bundesregierung keine hohe Priorität mehr genießt  
(Riedl 2022).

Doch das Konzept der digitalen Souveränität 
greift weiter, wie es Goldacker (2017) beschreibt. 
Neben der Technologiezentrierung sind es vor allem 
auch gesellschaftliche Fragen sowie die Bedeutung 
der Wahrung der digitalen Souveränität in digitalba-
sierten Systemen, wie dem Verkehr oder der umbau-
ten Infrastruktur (Gebäude, Schiene, Plätze etc.), aber 
auch der Verwaltung (IT-Planungsrat 2020). Dazu gilt 
es, notwendige Schlüsselkompetenzen auszuprägen, 
wie das BMWi schon in einer Studie (FZI et al. 2017) 
festgestellt hat. Will man also an der Stelle weiter-
kommen, sollte sich die neue Bundesregierung da-
rüber im Klaren sein, dass hinreichend Grundlagen 
existieren, die nun dringend einer Operationalisierung 
bedürfen. Es geht eben nicht darum, noch eine wei-
tere Strategie zu entwickeln, sondern pragmatisch 
sektorenübergreifend digitale Souveränität und Kom-
petenz herzustellen. 

INNOVATIONEN UND TRANSFER

Auch interessant im Kontext wird sein, wie die 
neue Regierung mit der Agentur für Sprunginnova-
tionen (SRIN-D), dem Cyberinnovation-Hub sowie 
der neu zu schaffenden Transferagentur (DATI) die 
Digitalthemen vorantreiben will. Ressortstreitig-
keiten der Ministerien und letzten Endes eine un-
scharfe Definition innerhalb der letzten Bundesre-
gierung haben den eigentlich innovativen Ansatz 
der Agentur SPRIN-D eben nicht zur vollen Geltung 
kommen lassen. Prinzipiell erfreulich ist jedenfalls, 
dass die neue Bundesregierung plant hier weiter zu  
investieren: 

»Wir sind offen für die Etablierung eines German 
Tech Transfer Fund. Wir fördern Plattformen, die 
nicht verwertete Patente dem Markt bekannt und 
zugänglich machen. Wir werden die rechtlichen 
und finanziellen Rahmenbedingungen für die Agen-
tur für Sprunginnovation umgehend sub stanziell 
verbessern, damit sie freier agieren und inves-
tieren kann.« (SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
2021, S. 17).
Die Frage, die man sich aber auch hier wird stel-

len müssen ist, wie man in der »Silicon Ecnonomy« 
diese Sprunginnovationen a) richtig identifiziert und 
b) befördert durch sehr schnelle, in diesen Bereichen 
notwendigen Verfahren. Das in Aussicht gestellte Ge-
setz für die Agentur muss dabei vor allem letzteren 
Gedanken Rechnung tragen, will man den Innova-
tions- und Transferschwung gerade bei potenziell 
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disruptiven Themen mitnehmen. Fast ebenso wich-
tig im Kontext erscheint die im Kapitel »Innovation, 
Wissenschaft, Hochschule und Forschung« (S. 17) des 
Koalitionsvertrags erwähnte neue Transferagentur 
»DATI«. Auch für diese müssen schnelle Handlungsme-
chanismen geschaffen werden, die der Geschwindig-
keit der Digitalisierungsentwicklungen gerecht wird. 

DER BLICK NACH VORNE 2022+

Einerseits, dies sollte klar geworden sein, gibt es ei-
nige Lichtblicke, die zumindest hoffen, gar erwarten 
lassen, dass sich die Dinge gut weiterentwickeln – par-
tiell vielleicht sogar besser als bisher. Insbesondere 
der Aufbau einer neuen Abteilung (Digital- und Daten-
politik) im BMDV die sich der Datenökonomie (Azkan 
et al. 2020) verschrieben hat, deutet schon an, dass 
man bemüht ist neue Impulse zu setzten. 

Völlig unklar, sicherlich aber für die Weiterent-
wicklung und Prosperität des Sektors maßgeblich, 
ist die Frage, wie die Start-up-Politik (BMWK 2022) 
der neuen Regierung aussehen soll. Die Lehren der 
Vergangenheit zeigen ja, dass eine gesunde und vivide 
Start-up-Politik durchaus im Digitalsektor erhebli-
che Potenziale erschließen helfen kann. Nun kann 
man argumentieren, dass die pandemische Situation 
und der Angriffskrieg Russlands in den kommenden 
ein bis zwei Jahren eine so hohe Priorität besitzen, 
dass die Entwicklung des Start-up-Sektors sich selber 
überlassen wird. Umkehrt zeigt aber gerade die im 
Dauerkrieg befindliche Start-up-Nation Israel (Senor 
und Singer 2009), dass sich die Themen nicht prinzi-
piell ausschließen müssen. 

EINE »WIRKLICH NEUE« ODER »SCHON WIEDER« 
EINE DIGITALSTRATEGIE?

Das Bundesministerium Digitales und Verkehr kündigt 
für Mai 2022 eine eigene Digitalstrategie vorzulegen. 
Anspruch ist, so der Bundesminister am 14. März 2022 
beim Tagesspiegel (Data Debates 2022), dass entge-
gen der bisherigen digitalen Agenda (BMWK 2022) der 
alten Bundesregierung nun erstmals eine »konzen-
trierte Strategie«, die die Aktivitäten bündeln wird, 
vorgelegt werden soll. Dies wäre begrüßenswert, vor 
allem im Hinblick auf die Kompetenzregelung sowie 
die Frage der im Koalitionsvertrag vermissten Konkre-
tisierung der Vorhaben. Auch interessant wird sein, 
wie die Finanzierung der Vorhaben aussehen wird. 
Im vorliegenden Haushaltsentwurf 2022 (BMF 2022; 
insbesondere Einzelplan 12) jedenfalls sind noch keine 
großen Sprünge erkennbar. 

Zudem darf man gespannt sein, ob es der neuen 
Regierung gelingt, eine ressortübergreifende Stra-
tegie vorzulegen. Eine »wirklich neue« Digitalstra-
tegie müsste nämlich genau das leisten. Stringenz 
und Leadership bis hin zur Umsetzung sind dabei 
gefordert. Außerdem gilt es an dieser Stelle, auch 
die ökonomischen Auswirkungen der aktuellen exo-

genen Schocks so zu antizipieren, dass die Maßnah-
men auch zur Resilienzsteigerung positiv beitragen. 
Nicht weniger als eine Herkulesaufgabe möchte man  
meinen. 

AUSBLICK UND FOKUS: WENIGER VORHABEN, 
MEHR ERFOLGREICHE UMSETZUNG!

Subsumiert: Sicherlich ist es immer gut, wenn sich 
eine neue Regierung viel vornimmt, ehrgeizig Ziele 
vorantreibt und auch somit im Rahmen des politi-
schen Gestaltungsspielraums Handlungsfähigkeit do-
kumentiert. Nur gilt auch im Umkehrschluss, dass die 
Bilanz nach vier oder acht Jahren nicht so ausfallen 
sollte, dass zwar viele gute Ideen und Vorhaben ge-
startet, aber nur wenige zum Ziel geführt wurden. 
Die Digitalisierung ist so ein Feld, in dem häufig und 
schnell von sehr vielen Ideen gesprochen, die Trans-
formation angestrebt, die Bedeutsamkeit betont und 
die Nachhaltigkeit versprochen wird, vielfach aber die 
Realität sich anders darstellt. Ich sehe dies als das 
zweite digitalpolitische Dilemma. 

Mein konkreter Vorschlag wäre es, die neue Bun-
desregierung konzentriert sich auf weniger, hochwahr-
scheinlich umsetzbare Projekte, finanziert diese so, 
dass echter Mehrwert inklusive einer angemessenen 
Skalierung erreicht werden kann und überprüft nicht 
nur anhand von Mittelabrufen ihre eigenen Handlun-
gen. Klar ist, dass dabei auch ein Scheitern von einzel-
nen, ja vielleicht sogar mehrerer Vorhaben eingepreist 
werden muss, aber die erfolgreichen Projekte werden 
eine echte Kompensation bieten und Deutschland auf-
holen lassen. Allein deswegen lohnt schon der mutige 
Blick nach vorne. 

Schließlich, und das muss man an dieser Stelle 
erwähnen, bedarf es im Rahmen der nationalen Digi-
talisierungsbemühungen einer besseren Abstimmung 
in Europa. Es gilt, gerade im Zusammenhang mit dem 
vielleicht sicherheitspolitisch wichtigsten Zukunfts-
thema, der digitalen Souveränität Europas, hier In-
itiativen voranzutreiben. Europäische Forschungs-, 
Innovations- und Transferverbünde (beispielsweise 
die KI-Verbünde ELLIS5 und CLAIRE6) scheinen dabei 
ebenso wirksam, wie der Aufbau von Produktionsstät-
ten, die auch im Zweifel die Eigenproduktion notwen-
diger Hardware erlauben. 

Auch dürfen Investitionen in Cybersicherheit und 
eine wirksame digitale Verteidigungsstrategie für die 
kritische Infrastruktur nicht zu Tabuthemen erklärt 
werden. Eine freiheitlich orientierte Digitalpolitik, die 
Frieden und Wohlstand wahren soll, ist hochkomplex 
und erfordert mutige Entscheidungen. Die neue Bun-
desregierung wird sich nach der Legislatur daran mes-
sen lassen müssen, was tatsächlich digital realisiert 
und nicht nur auf Papier fixiert wurde.

5 Ellis – European Laboratory for Learning and Intelligent Systems, 
siehe unter: https://ellis.eu/.
6 CLAIRE –Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence 
Research in Europe, siehe unter. https://claire-ai.org/?lang=de,

https://ellis.eu/
https://claire-ai.org/?lang=de
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Andreas Knie 

Chance verpasst: Die Angst vor Experimenten  
verhindert die Verkehrswende

Die Bilanz der ersten 100 Tage steht auch beim Sektor 
Verkehr unter dem Eindruck des Krieges. Der Über-
fall Russlands auf die Ukraine sowie die immer noch 
nachwirkenden Folgen der Covid-19-Pandemie lassen 
dem politischen Alltag kaum Ruhe für eine notwen-
dige Findung und Orientierung. Allerdings sind solche 
Krisen auch immer Zeiten der Entscheidungen. Krisen 
verdichten die Optionen und zwingen zum Handeln. 
Insofern zeigen gerade Krisenzeiten die Qualitäten der 
neuen Regierung möglicherweise viel früher und viel 
schonungsloser, als allen lieb ist. Im Ergebnis zeigt 
sich, dass diese neue Regierung die Chancen, die auch 
in jeder Krise stecken, vertan hat und stattdessen ei-
nem populistischen Impuls folgt, es allen recht ma-
chen und keine Experimente zu wollen.

EINSTIEG IN DIE VERKEHRSWENDE VERPASST

Die Chance für den Einstieg in eine Verkehrswende 
war da. Man könnte mit dem Wissen um die Erfah-
rungen im Umgang mit der Pandemie und in Kennt-
nis der hohen Abhängigkeiten des Transportsektors 
von fossilen Importen u.a. auch aus Russland sowie 
der zwar in den Hintergrund gerückten, aber ja nicht 
verschwundenen Klimakrise den Verkehrssektor als 
neues gesellschaftspolitisches Reformfeld ausrufen 
(EU Kommission 2022). Um Putins Krieg nicht weiter 
zu finanzieren und um die Umwelt zu retten sowie 
ein höheres Maß an sozialer Integration zu schaf-
fen, wären mutmaßlich viele auch zu Änderungen 
ihres Verhaltens bereit: weniger Autofahren, weni-
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ger Fliegen, mehr zu Fuß gehen, Fahrrad fahren und 
gelegentlich Busse und Bahnen nutzen. Doch diese 

Option wurde nicht erwogen, son-
dern in hektischer Betriebsamkeit 

versucht, die zwischenzeitlich 
eingetretenen Preissteigerun-
gen schnell auszugleichen, um 
keine Änderungen herbeizuru-

fen – sozusagen aus Angst vor 
Veränderungen (BMDI 2022). Ob 
Menschen dies tatsächlich tun 
würden, weiß natürlich keiner. 
Einzelne Befragungen sind da 
sicherlich nur ein schwaches In-
diz, aber in der Summe der em-
pirischen Ergebnisse der letzten 

fünf Jahre hätte es Anlass zum Optimismus gege-
ben (UBA 2022). Dieses Potenzial erst gar nicht akti-
viert zu haben, das ist das eigentlich sträfliche Ver- 
säumnis.

KEIN ENDE DER GESCHICHTE:  
DAS DEUTSCHE TRANSPORTSYSTEM IST VON  
AUTOKRATEN ABHÄNGIG   

Dabei zeigt der Krieg in der Ukraine sehr ernüchternd, 
dass sich die euphorischen Prognosen vom »Ende 
der Geschichte«, die nach dem Zusammenbruch des 
Warschauer Paktes schnell formuliert waren und die 
Dominanz der westlichen Werte in der Weltgesell-
schaft sozusagen für immer festschreiben wollten, 
doch viel schneller an die Grenzen gekommen sind 
als gedacht. »Der Optimismus ist verbrannt« diag-
nostizierte dazu jüngst Andreas Reckwitz (2022). Das 
System marktkapitalistischer Wirtschaftsformen mit 
einem hohen Maß an individuellen Freiheitsrechten 
ist offenkundig global doch nicht so attraktiv. Noch 
viel schlimmer: Es ist in seiner raumgreifenden und 
arbeitsteiligen Struktur extrem krisenanfällig und 
weder resilient noch nachhaltig.

Die starke Importabhängigkeit vor allen Din-
gen des deutschen Transportsystems hat einen 
hohen Preis, den wir alle für das zentrale Ziel der 
deutschen Verkehrspolitik zahlen: die Absenkung 
des Widerstandes des Raumes, damit Menschen 
und Güter mobil werden. Westliche Gesellschaften 
haben ihre wirtschaftliche Prosperität als materi-
elle Substanz für den individuellen Wohlstand nur 
durch eine intensive Bewegungsdynamik im Raum 
erreicht. Liberalismus bedeutet immer möglichst 
grenzenlose Bewegungsfreiheit, soziale Mobilität 
entwickelt sich in einem dialektischen Verhältnis 
zur räumlichen Mobilität, alles muss fließen und 
beweglich sein. Die Aufgabe der westlichen Politik 
war es, durch Grenzöffnungen, durch den Bau mo-
derner Infrastrukturen für die Verkehrsträger Stra-
ßen, Schiene, Wasser und Luft die Durchlässigkeit zu 
erhöhen, um moderne Gesellschaften entstehen zu  
lassen. 

DIE ABSENKUNG DES RAUMWIEDERSTANDES 
BLEIBT DAS PRIMAT DER POLITIK

Womit wir bei der Bilanz des Verkehrsministeriums 
sind. In den ersten 100 Tagen wird das traditionelle 
Modell der Senkung des Raumwiderstandes konse-
quent fortgesetzt: kein generelles Tempolimit auf 
Autobahnen, kein Entzug von Privilegien gegenüber 
dem Auto und um es mit den Worten des »grünen« 
Wirtschaftsministers zu formulieren, die aber stellver-
tretend für die gesamte Bunderegierung stehen könn-
ten: Versorgungssicherheit ist wichtiger als die Be-
kämpfung des Klimawandels. Wenn es dann doch zu 
kriegsbedingten Erhöhungen der Spritpreise kommt, 
werden selbst die Gralshüter der liberalen Marktwirt-
schaft zu Sozialdemokraten: Die Mehrkosten müssen 
staatlich kompensiert, der Verkehr fließen, der Raum 
überbrückt werden. Die Öllieferungen aus Russland 
können daher nicht gekappt und der eine Autokrat 
wird im Falle Katar durch den anderen Autokraten 
ersetzt, um eine strukturelle Erhöhung der Spritpreise 
und möglicherweise sogar eine Knappheit fossiler 
Brennstoffe auf jeden Fall zu verhindern. Die neue 
Bundesregierung ist damit fest im alten Paradigma 
eingebunden. Einschränkungen für die Bürgerinnen 
und Bürger durch das zwischenzeitlich diskutierte 
Tempolimit oder möglicherweise sogar durch ein 
Sonntagsfahrverbot, wie es 1973 an vier Sonntagen 
in Westdeutschland erlassen wurde, lehnt die neue 
Bundesregierung ab. Das klassische Paradigma der 
unbegrenzten Raumüberwindung soll auch in Krisen-
zeiten gelten, mögliche Mehrkosten werden durch die 
Erhöhung der Pendlerpauschale und durch einmalige 
Pauschalen abgemildert, Kraftstoffpreise durch befris-
tete Steuerreduzierungen wieder abgesenkt.

Diese bestätigte Botschaft der »freien Fahrt für 
freie Bürger« und der systematische Ansatz wird also 
auch von der neuen Ampel-Koalition ungebrochen 
fortgesetzt. Während dieses Modell auf der globalen 
Ebene seine Grenzen findet, sieht die Bilanz selbst für 
Deutschland durchwachsen aus. Die Politik des abge-
senkten Raumwiderstandes hat auch hier ihre Spuren 
hinterlassen. Wir leben nicht mehr in der Gesellschaft, 
von der wir glauben, dass sie so stabil und selbst-
verständlich ist: Bildet die Familie immer noch den 
sozialen Kern der Gesellschaft? Bleibt das Eigenheim 
mit dem Auto das Maß der Dinge? Die Veränderungen 
in unserer Sozialstruktur sind längst tiefgreifender 
und nachhaltiger, als uns bewusst ist. Fast die Hälfte 
der Ehen werden in Deutschland geschieden bzw. die 
Paare leben getrennt, knapp ein Drittel der Kinder 
werden von Alleinerziehenden betreut, in großen 
Städten wie Berlin sind es sogar schon zwei Drittel. 
Der Anteil der Frauen bei Alleinerziehenden liegt bei 
gut 80%. Ein Viertel der Bevölkerung ist bereits jetzt 
älter als 60 Jahre, ab 2030 sind es sogar ein Drittel. 
Vater und Mutter, beide verheiratet mit zwei minder-
jährigen Kindern, also das für uns lange so typische 
Familienbild und Objekt der Politik, hat als Haushalts-
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form in Deutschland lediglich noch einen Anteil von 
12% (Helbig, Knie und Canzler 2021).

Die Auflösungen von Ordnungen und Gewohnhei-
ten greifen aber noch weiter: Bereits vor der Pande-
mie hätten rund 40% aller sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten orts- und zeitflexibel arbeiten können. 
Während des ersten Lockdowns mussten bis 60% aller 
Beschäftigten ins Homeoffice. Nach der Pandemie ist 
empirischen Erhebungen zufolge davon auszugehen, 
dass ein Drittel aller Beschäftigten an bis zu drei Ta-
gen in der Woche nicht ins Büro bzw. an die Arbeits-
stätte möchte. Die Familien und die Berufsbiografien 
sind vielfältiger, als wir glauben, Standards gibt es 
so gut wie keine mehr. Ulrich Beck hat diese Auflö-
sungen, Flexibilisierungen und Pluralisierungen der 
Sozialstrukturen bereits in den 1990er Jahren als eine 
»Zweite Moderne« bezeichnet (Beck 1997). Der ameri-
kanische Automobilhistoriker James Flink wiederum 
stellte die Auflösung der Sozialstrukturen mit der Art 
und Weise des Transportsystems in Zusammenhang 
und fragte, ob das Auto die Familie erst geschaffen 
oder möglicherweise zerstört hat (Flink 1988).

In der Summe hat die unbeschränkte Beweglich-
keit tatsächlich die gesellschaftliche Differenzierung 
weiter vorangebracht, und die Herausforderungen 
liegen in der immer brüchiger werdenden sozialen 
Integrität und Stabilität. Die Bildungschancen und die 
Optionen der sozialen Teilhabe bleiben ungleich ver-
teilt, und durch den demografischen Wandel kommt 
die weitere Individualisierung noch dazu.

Jedenfalls kann begründet in Zweifel gezogen 
werden, ob das Paradigma der grenzenlosen Rau-
müberwindung für Menschen und Güter als Leitbild 
auch für die Zukunft noch gelten kann. Die Abhän-
gigkeiten von externen Energiequellen und der hohe 
Aufwand für den Bau und die Bereitstellung der tech-
nischen Infrastruktur sowie die nach wie vor hohen 
Treibhausemissionen bleiben auf der Agenda und 
verlangen nach einer baldigen Lösung. Zwar lassen 
sich immer noch Korrelationen zwischen räumlicher 
Bewegung und wirtschaftlicher Prosperität finden, 
und es bleibt selbst während der Pandemie bei der 
empirischen Evidenz, dass die Höhe des Einkommens 
mit den jährlichen Personenkilometerleistungen zu-
sammenhängt (Zehl und Knie 2021), aber insgesamt 
fällt auch die Sozialbilanz nicht positiv aus. Die Ver-
mögens- und Einkommensunterschiede sind weiter 
gestiegen. Zunehmend regt sich insbesondere in den 
städtischen Ballungsräumen der Widerstand gegen 
die Okkupation des öffentlichen Raums durch das 
Auto und der damit eingehenden Beschränkungen 
für Menschen ohne Autos. Zwischen 30 und knapp 
50% der Haushalte in den Großstädten verfügen über 
kein Auto. Sie äußern in den letzten Jahren wachsen-
den Unmut über die fehlenden Bewegungsräume für 
Wege zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad. Ein bisschen 
Verkehrswende im Sinne der Eindämmung des Autos 
kann mittlerweile als Mainstream bezeichnet werden. 
Eine dauerhafte und nachhaltige Akzeptanz scheint 

jedenfalls mit den knapp 49 Millionen Personenkraft-
wagen in allen Raumtypen nicht mehr möglich, selbst 
wenn alle elektrisch angetrieben wären (UBA 2022).

DER ÖFFENTLICHE VERKEHR IM SCHATTEN DER 
POLITIK

Als Kompensation für diese autofixierte Verkehrspo-
litik hatten die zurückliegenden Bundesregierungen 
immer wieder auf den öffentlichen Verkehr verwiesen. 
Der Betrieb von Bussen und Bahnen gilt in Deutsch-
land als Teil der Daseinsvorsorge, was so viel bedeu-
tet, dass sich der Staat im Unterschied beispielsweise 
zu Großbritannien oder den USA um ein Mindestan-
gebot kümmert. Mit dem Aufstieg des Automobils ab 
den beginnenden 1960er Jahren ging aber die Bedeu-
tung des öffentlichen Fern- und Nahverkehrs auch in 
Deutschland deutlich zurück. Vor der Pandemie konn-
ten insgesamt noch 16% am gesamten Verkehrsmarkt 
erreicht werden. Im Fernverkehr, also bei Strecken 
über 50 Kilometer, kamen Busse und natürlich vor-
wiegend die Bahnen sogar nur noch auf knapp 8% 
(Zehl und Knie 2021). 

Obwohl in einzelnen Segmenten wie beispiels-
weise dem Schienenpersonennahverkehr in Ballungs-
räumen ein Zuwachs an Passagieren über die letzten 
Jahrzehnte verzeichnet werden konnte, ist die Bilanz 
insgesamt ernüchternd. Der Anteil aller Verkehre ist 
nicht gestiegen und seit Beginn der Pandemie sogar 
noch deutlich zurückgegangen. Im Jahre 2021 haben 
sich die 16% praktisch nochmals halbiert, und im ers-
ten Quartal 2022 sind selbst nach dem Wegfall der 
meisten Beschränkungen im Durchschnitt erst zwi-
schen 70 und 80% der Fahrgäste wieder zurückgekehrt 
(WZB 2022). Angekündigt hat die neue Bundesregie-
rung – wie ihre Vorgänger auch – eine stetige Steige-
rung der öffentlichen Zuschüsse, insbesondere der 
sogenannten Regionalisierungsmittel, die der Bund 
seit der Bahnreform 1994 an die Länder zahlt. Analog 
zur Kompensation der Spritpreise möchte man hier 
ebenfalls nicht nur für das betreffende Verkehrsun-
ternehmen die gestiegenen Kosten ausgleichen, son-
dern – hier könnte man die Spur einer konsistenten 
Programmatik erkennen– auch für die Nutzenden An-
reize bieten, beispielsweise durch die zwischenzeitlich 
platzierte Idee, den Ticketpreis für den Nahverkehr 
auf 9 Euro pro Monat zu reduzieren – allerdings nur 
für 90 Tage. Eine grundlegende Reform des öffent-
lichen Verkehrs durch eine neue Marktordnung mit 
Anreizen für mehr Fahrgäste möchte man aber nicht 
vornehmen.

ERNÜCHTERNDE BILANZ: KEINE  
EXPERIMENTE UND KEINE REFORMERISCHE 
GESTALTUNGSKRAFT

Die Bilanz der ersten 100 Tage fällt damit mehr als 
ernüchternd aus. Ein aus den Fugen geratenes Para-
digma der Raumwiderstandsabsenkung für Menschen 
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und Güter, das global nicht mehr funktioniert und ent-
weder Kriege finanziert oder Bündnisse mit Autokra-
ten erzwingt, wird von der neuen Bundesregierung 
fortgeschrieben. Man hätte ja zumindest gedanklich 
durchspielen können, was passiert, wenn die Sprit-
preise steigen und man keine Kompensation anbietet 
oder nur wie beim Wohngeld für geringe Einkommen 
einen Zuschuss zahlt. Die Ergebnisse der Pandemie 
zeigen, dass hier – freilich unter Druck und scharfen 
Restriktionen – durchaus Flexibilität vorhanden ist. 
Menschen sind findig und können sich, natürlich in 
unterschiedlicher Weise, neuen Situationen anpassen.

Um Putins Krieg nicht weiter zu finanzieren und 
um sogar noch etwas für das Klima zu tun, könnte 
man sicherlich ein solches Experiment wagen. Man 
hätte an die Erfahrungen der Pandemie in positiver 
Weise anknüpfen und die Einhaltung der Pariser Kli-
maziele als lohnenswertes Ziel ausrufen können. Die 
Pandemie hat gezeigt, dass die Rückbesinnung auf das 
Lokale durch digitale Weltvernetzung nicht ins Provin-
zielle umschlagen muss. Es wäre eine große Chance 
gewesen, die Menschen für Verhaltensänderungen zu 
bewegen, und man hätte genau beobachten können, 
ob sich dabei die sozialen Zentrifugalkräfte weiter 
verstärken und ob Nachjustierungen notwendig ge-
wesen wären. Denn die neue Regierung hat gerade im 
Sektor Verkehr mit einer großen Hypothek zu leben, 
die ganz schnell noch von der alten Regierung auf-
genommen wurde, um der Mahnung des Bundesver-
fassungsgerichtes zum Handeln auch entsprechen zu 
können: das geltende Klimaschutzgesetz. Aber allein 
mit technischen Innovationen werden die Einsparun-
gen bis 2030 nicht erreicht werden. Die vielerlei herbei 
gesehnten »E-Fuels« werden mangels regenerativer 
Erzeugungsmengen überhaupt nicht verfügbar sein, 
eine Elektrifizierungsrate der Pkw-Flotte von über 60% 
nicht zu erreichen sein und die Steigerung des Anteils 

des öffentlichen Verkehrs auf 36% Marktanteil kommt 
ebenfalls einer Utopie gleich (BMU 2019).

Es bleibt die Erkenntnis, dass mehr vom Gleichen 
an Autos und Infrastrukturen und das Abfedern von 
höheren Kosten einem populistischen Impuls ent-
spricht, aber keine reformerische Gestaltungskraft 
entfaltet. Der Versuch, mit allen Mitteln und dauerhaft 
die Widerständigkeit des Raumes abzusenken tut der 
Welt nicht gut, ist schädlich fürs Klima und kann die 
sozialen Disparitäten auch nicht mehr zurückschrau-
ben. Insgesamt handelt die neue Bundesregierung 
daher nach dem bekannten Motto: erst verloren sie 
das Ziel aus den Augen, dann verdoppelten sie die 
Geschwindigkeit.
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